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4 8 4 . Bundesgesetz vom 27. November 1984,
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs-
gesetz geändert wird (40. Novelle zum Allge-

meinen Sozialversicherungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,

BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/1957,
BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, BGBl.
Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr.
290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr.
168/1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGBl. Nr.
13/1962, BGBl. Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963,
BGBl. Nr. 253/1963, BGBl. Nr. 320/1963, BGBl.
Nr. 301/1964, BGBl. Nr. 81/1965, BGBl. Nr.
96/1965, BGBl. Nr. 220/1965, BGBl. Nr.
309/1965, BGBl. Nr. 168/1966, BGBl. Nr.
67/1967, BGBl. Nr. 201/1967, BGBl. Nr. 6/1968,
BGBl. Nr. 282/1968, BGBl. Nr. 17/1969, BGBl.
Nr. 446/1969, BGBl. Nr. 385/1970, BGBl. Nr.
373/1971, BGBl. Nr. 473/1971, BGBl. Nr.
162/1972, BGBl. Nr. 31/1973, BGBl. Nr. 23/1974,
BGBl. Nr. 775/1974, BGBl. Nr. 704/1976, BGBl.
Nr/648/1977, BGBl. Nr. 280/1978, BGBl. Nr.
342/1978, BGBl. Nr. 458/1978, BGBl. Nr.
684/1978, BGBl. Nr. 530/1979, BGBl. Nr.
585/1980, BGBl. Nr. 282/1981, BGBl. Nr.
588/1981, BGBl. Nr. 544/1982, BGBl. Nr.
647/1982, BGBl. Nr. 121/1983, BGBl. Nr.

135/1983, BGBl. Nr. 384/1983, BGBl. Nr.
590/1983 und BGBl. Nr. 656/1983 wird in seinem
Ersten bis Dritten Teil geändert wie folgt:

1. a) Im §5 Abs. 2 ist jeweils der Betrag von
115 S durch den Betrag von 173 S, der Betrag von
345 S durch den Betrag von 520 S und der Betrag
von 1 500 S durch den Betrag von 2 261 S zu erset-
zen.

b) § 5 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn eines
jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweili-
gen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfach-
ten Beträge."

2. § 20 Abs. 3 zweiter Satz hat zu entfallen.

3. Im § 31 Abs. 3 ist der Punkt am Schluß der
Z 21 durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als Z 22
ist anzufügen:

„22. der Aufbau und die Führung einer Statistik-
datenbank der österreichischen Sozialversicherung
gemeinsam mit dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung mit Hilfe der elektronischen Datenver-
arbeitung. Die Statistikdatenbank ist in einer Weise
aufzubauen und zu führen, daß sie im Rahmen der
Aufgaben des Bundesministeriums für soziale Ver-
waltung, der Sozialversicherungsträger und des
Hauptverbandes verwendbar ist.

4. a) Im § 44 Abs. 6 ist der Betrag von 192 S
durch den Betrag von 382 S und der Betrag von
60 S durch den Betrag von 142 S zu ersetzen.

34 292



2384 201. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1984 — Nr. 484

b) Im § 44 Abs. 6 letzter Satz ist der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

5. a) Dem § 45 Abs. 1 lit. a ist folgender Halbsatz
anzufügen:
„der Bundesminister für soziale Verwaltung hat die
Höchstbeitragsgrundlage für jedes Kalenderjahr
durch Verordnung festzusetzen;"

b) Im § 45 Abs. 1 lit. b ist der Ausdruck
„§ 108 d" durch den Ausdruck „§ 108 b Abs. 1" zu
ersetzen.

6. a) § 51 Abs. 1 Z 3 hat zu lauten:
„3. a) in der Pensionsversicherung

der Arbeiter und Angestellten.. 18,5 vH,
b) in der knappschaftlichen Pen-

sionsversicherung 24,0 vH
der allgemeinen Beitragsgrundlage."

b) § 51 Abs. 3 Z 3 hat zu lauten:
„3. in der Pensionsversicherung, und zwar

a) in der Pensionsversicherung
der Arbeiter und Angestellten
auf den Versicherten und des-
sen Dienstgeber je 9,25 vH,

b) in der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung auf den Ver-
sicherten 9,25 vH,
auf dessen Dienstgeber 14,75 vH

der allgemeinen Beitragsgrundlage."

7. a) Im § 56 a Abs. 2 erster Satz ist der Betrag
von 142 S durch den Betrag von 341 S zu ersetzen.

b) Im § 56 a Abs. 2 zweiter Satz ist der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

8. a) § 73 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:
„Der Hauptverband teilt die einlangenden Beiträge
auf die zuständigen Träger der Krankenversiche-
rung nach einem Schlüssel auf, der vom Bundesmi-
nister für soziale Verwaltung auf Antrag des
Hauptverbandes unter Berücksichtigung des Ver-
hältnisses, in welchem der Pensionsaufwand aller
nach Abs. 1 beitragspflichtigen Träger der Pen-
sionsversicherung auf die bei den einzelnen Trä-
gern der Krankenversicherung gemäß § 8 Abs. 1
Z 1 lit. a oder d krankenversicherten Personen ent-
fällt, festgesetzt wird."

b) § 73 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten:
„Die nach Abs. 1 beitragspflichtigen Träger der
Pensionsversicherung, die Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahnen und die Versiche-
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues haben
von jeder an eine der im § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a oder d
genannten Personen zur Auszahlung gelangenden
Pension und Pensionssonderzahlung mit Ausnahme
von Waisenpensionen einen Betrag von 3 vH einzu-
behalten, wenn und solange sich der in Betracht
kommende Pensionist ständig im Inland aufhält."

c) § 73 Abs. 7 hat zu lauten:
„(7) Soweit der Aufwand nicht durch die nach

Abs. 5 bzw. 6 einbehaltenen Beträge gedeckt ist,
wird in der Krankenversicherung der Bezieher
einer Pension aus der knappschaftlichen Pensions-
versicherung und aus der von der Versicherungsan-
stalt der österreichischen Eisenbahnen durchge-
führten Pensionsversicherung der Arbeiter der Auf-
wand aus den Mitteln der Pensionsversicherung
erstattet; die Satzung des Versicherungsträgers
kann hiefür einen Pauschbetrag festsetzen."

9. a) § 74 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Der Beitrag der gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a

in der Unfallversicherung teilversicherten selbstän-
dig Erwerbstätigen wird für das Kalenderjahr mit
595 S festgesetzt. An die Stelle des Betrages von
595 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf-
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag.
Der Beitrag für die Teilversicherten in der Unfall-
versicherung nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. e, g und j wird
mit 151 S für das Kalenderjahr festgesetzt. An die
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1) ver-
vielfachte Betrag."

b) § 74 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Als Beitrag für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3

lit. h und i teilversicherten Personen hat die Allge-
meine Unfallversicherungsanstalt zuzüglich zu dem
aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds zu
leistenden Beitrag jährlich den Betrag bereitzustel-
len, der zur Deckung des Aufwandes der Unfallver-
sicherung für diese Personen notwendig ist."

10. § 76 a Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die sich nach Abs. 1 und 2 ergebende Bei-

tragsgrundlage darf den Betrag von 138 S nicht
unterschreiten. An die Stelle des Betrages von 138 S
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf-
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte
Betrag."

11. a) Im § 76 b Abs. 1 ist jeweils der Betrag von
58 S durch den Betrag von 93 S zu ersetzen.

b) Im § 76 b Abs. 1 ist der Ausdruck „Richtzahl"
durch den Ausdruck „Aufwertungszahl" zu erset-
zen.

12. a) Im § 77 Abs. 2 lit. a ist der Ausdruck
„9,75 vH" durch den Ausdruck „10 vH" und der
Ausdruck „12,5 vH" durch den Ausdruck
„12,75 vH" zu ersetzen.

b) Im § 77 Abs. 2 lit. b ist der Ausdruck
„19,5 vH" durch den Ausdruck „20 vH" und der
Ausdruck „25,0 vH" durch den Ausdruck
„25,5 vH" zu ersetzen.
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13. § 77 Abs. 4 hat zu lauten:
„(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in

der Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 1 betragen
unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemes-
sungsgrundlage (§181 Abs. 1 letzter Satz) von

88 177 S für das Kalenderjahr 595 S,
132 917 S für das Kalenderjahr 893 S.

An die Stelle der Beträge von 88 177 S und
132 917 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge.
An die Stelle der Beträge von 595 S und 893 S tre-
ten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen Auf-
wertungszahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten
Beträge."

14. § 78 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Beiträge zur Höherversicherung in der

Unfallversicherung sind gleichzeitig mit jenen Bei-
trägen fällig, zu denen sie hinzutreten, sofern nicht
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in der
Satzung des Versicherungsträgers anderes
bestimmt wird oder eine andere Vereinbarung mit
dem Versicherungsträger zustande kommt. Die
Beiträge zur Höherversicherung in der Pensions-
versicherung sind spätestens am 31. Dezember des
Jahres einzuzahlen, für das sie gelten."

15. Im § 80 Abs. 1 erster Satz ist der Ausdruck
„101,5 vH" durch den Ausdruck „100,5 vH" zu
ersetzen.

16. § 86 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Entfällt für eine Leistung aufgrund der

Bestimmung des § 235 Abs. 3 lit. c die Wartezeit, so
fällt diese Leistung frühestens mit dem Tag der
Entlassung des Wehrpflichtigen aus dem Präsenz-
dienst an."

17. Im § 90 haben die Absatzbezeichnung „(1)"
und der Abs. 2 zu entfallen.

18. a) § 94 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:
„(1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus

der Pensionsversicherung mit Ausnahme der
Ansprüche auf Knappschaftspension und Knapp-
schaftssold sowie Waisenpension noch Erwerbsein-
kommen (Abs. 3 und 4) aus einer gleichzeitig aus-
geübten Erwerbstätigkeit erzielt, so ruhen unbe-
schadet des Abs. 2 40 vH der Pension mit dem
Betrag, um den das im Monat gebührende
Erwerbseinkommen 3 200 S übersteigt, höchstens
jedoch mit dem Betrag, um den die Summe aus
Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß und Erwerbs-
einkommen im Monat den Betrag von 7000 S
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 3200 S
und 7000 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweili-
gen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten
Beträge.

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf
a) Witwen(Witwer)pension anzuwenden,
b) Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knapp-

schaftsvoll)pension anzuwenden und wird
das Erwerbseinkommen aus einer Erwerbstä-
tigkeit erzielt, zu deren Ausübung der Versi-
cherte durch Maßnahmen der Rehabilitation
(§§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1 dieses Bundes-
gesetzes bzw. § 157 Abs. 1 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 149
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes) befähigt wurde oder aufgrund deren der
Versicherte während des Anspruches auf
diese Pension, ohne daß ihm Maßnahmen
der Rehabilitation gewährt worden sind,
mindestens 36 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung erworben hat,

so ruhen 40 vH der Witwen(Witwer)pension bzw.
der Invaliditäts(Berufsunfähigkeits-, Knappschafts-
voll)pension mit dem Betrag, um den das im Monat
gebührende Erwerbseinkommen 5 959 S übersteigt,
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die
Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß
und Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von
10 247 S übersteigt. An die Stelle der Beträge von
5 959 S und 10 247 S treten ab 1. Jänner eines jeden
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der
jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten
Beträge. Die Voraussetzung des Vorliegens von
36 Beitragsmonaten der Pflichtversicherung ent-
fällt, sofern der Versicherte Beitragsmonate der
Pflichtversicherung erwirbt und ihm in dieser Zeit
ein Freibetrag aufgrund einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit von mindestens 65 vH nach § 106
des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl.
Nr. 440, gebührt."

b) § 94 Abs. 6 hat zu lauten:
„(6) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-

dung der Abs. 1 bzw. 2 nicht während eines ganzen
Kalenderjahres gegeben, weil

a) der Pensionsberechtigte nicht während des
ganzen Jahres Anspruch auf Pension hatte
oder

b) er nicht ständig erwerbstätig war oder
c) der Pensionsberechtigte während der Zeit, in

der er Anspruch auf Pension hatte, ein
Erwerbseinkommen (Abs. 3) erzielte, das in
den einzelnen Kalendermonaten nicht gleich
hoch war,

kann er beim leistungszuständigen Versicherungs-
träger bis 31. März des folgenden Kalenderjahres
beantragen, daß die Bestimmungen der Abs. 1
bzw. 2 für das vorangegangene Kalenderjahr oder
den Teil desselben, für den ein Pensionsanspruch
bestand, neuerlich angewendet werden, in den Fäl-
len der lit. b und c, sofern das erzielte Erwerbsein-
kommen während des ganzen Kalenderjahres das
Zwölffache des nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in
Betracht kommenden Monatseinkommens im vor-
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angegangenen Kalenderjahr nicht überschritten
hat; als monatlich erzieltes Erwerbseinkommen ist
dabei das im Durchschnitt auf die Monate, in
denen Pensionsanspruch bestand, entfallende
Erwerbseinkommen anzunehmen. Eine solche neu-
erliche Feststellung kann jederzeit auch von Amts
wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag
gegenüber dem zur Auszahlung gelangten monatli-
chen Pensionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pen-
sionsberechtigten zu erstatten."

Der bisherige Abs. 6 erhält die Bezeichnung 7.
c) § 94 Abs. 7 (neu) letzter Satz hat zu lauten:

„Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte Pen-
sionsansprüche nach deren Höhe aufzuteilen."

19. a) Im § 94 Abs. 1 ist jeweils der Betrag von
3200 S durch den Betrag von 3306 S und der
Betrag von 7000 S durch den Betrag von 7231 S
zu ersetzen.

b) Im § 94 Abs. 1 letzter Satz ist der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

c) Im § 94 Abs. 2 ist jeweils der Betrag von
5 959 S durch den Betrag von 6 156 S und der
Betrag von 10 247 S durch den Betrag von 10 585 S
zu ersetzen.

d) Im § 94 Abs. 2 letzter Satz ist der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

e) Im § 94 Abs. 4 ist der Betrag von 1 534 S
durch den Betrag von 1 585 S zu ersetzen.

f) § 94 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a
Abs. 1) vervielfachte Betrag."

20. a) Im § 95 Abs. 1 ist der Ausdruck „§§ 90,
90 a und 94" durch den Ausdruck „§§ 90 und 90 a"
zu ersetzen.

b) § 95 Abs. 2 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung
mehrerer Ruhensbestimmungen vor, so sind diese
in der Reihenfolge § 90 a, § 90 und § 94 anzuwen-
den;"

21. Die §§ 108 a, 108 b, 108 c und 108 d haben
zu lauten:

„Aufwertungszahl

§ 108 a. (1) Für jedes Kalenderjahr ist eine Auf-
wertungszahl zu ermitteln, welche durch Teilung
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des
zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Ausgangs-
jahr) durch die durchschnittliche Beitragsgrundlage
des drittvorangegangenen Kalenderjahres (Ver-
gleichsjahr) gebildet wird. Die durchschnittliche
Beitragsgrundlage des Vergleichsjahres ist aus den
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an den Zäh-
lungstagen (Abs. 2) im Jänner und Juli des Ver-
gleichsjahres sowie im Jänner des dem Vergleichs-

jahr folgenden Jahres unter Bedachtnahme auf die
Vorschriften des Abs. 2, 3 und 5 zu errechnen. Die
durchschnittliche Beitragsgrundlage des Ausgangs-
jahres ist aus den durchschnittlichen Beitragsgrund-
lagen an den Zählungstagen (Abs. 2) im Jänner und
Juli des Ausgangsjahres sowie im Jänner des dem
Ausgangsjahr folgenden Jahres unter Bedacht-
nahme auf die Vorschriften der Abs. 2, 4 und 5 zu
errechnen. Die Aufwertungszahl ist auf drei Dezi-
malstellen zu runden. Der Bundesminister für
soziale Verwaltung hat die Aufwertungszahl für
jedes Kalenderjahr, gleichzeitig mit der Verlautba-
rung des Gutachtens des Beirates für die Renten-
und Pensionsanpassung (§ 108 e), kundzumachen.

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage an einem Zählungstag sind die
Pflichtversicherten, für die gemäß § 44 Abs. 1 eine
allgemeine Beitragsgrundlage vorgesehen ist, am
vorletzten Donnerstag der Monate Jänner und Juli
eines jeden Jahres (Zählungstage) in die Lohnstu-
fen (§ 46 Abs. 2 bis 5) einzureihen. Maßgebend für
die Einreihung ist die allgemeine Beitragsgrundlage
am Zählungstage. Arbeitsunfähig Erkrankte, deren
Beschäftigungsverhältnis nicht gelöst ist, sind hiebei
den Pflichtversicherten mit der Maßgabe gleichzu-
halten, daß für ihre Einreihung die letzte allge-
meine Beitragsgrundlage vor Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit heranzuziehen ist.

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund-
lage des Vergleichsjahres (Abs. 1) herangezogen
werden, ist die Zahl der an dem jeweiligen Zäh-
lungstag in jeder Lohnstufe eingereihten Personen
mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe
zu vervielfachen. Dabei bleiben jeweils die Lohn-
stufen außer Bettacht, in die Versicherte eingereiht
wurden, deren allgemeine Beitragsgrundlage den
Bettag des im Vergleichsjahr in Geltung gestande-
nen Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus eigener
Pensionsversicherung (§ 293 Abs. 1 lit. a bb) nicht
übersteigt. Übersteigt am Zählungstag im Jänner
des dem Vergleichsjahr folgenden Jahres der
Tageswert von Lohnstufen die Höchstbeitrags-
grundlage des Vergleichsjahres, so ist die Zahl der
in diese Lohnstufen eingereihten Personen mit der
Höchstbeitragsgrundlage des Vergleichsjahres zu
vervielfachen.

(4) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage an den Zählungstagen, die für die
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund-
lage des Ausgangsjahres (Abs. 1) herangezogen
werden, ist für das Ausgangsjahr ein unterer und
ein oberer Grenzbettag zu bilden. Unterer Grenz-
bettag für das Ausgangsjahr ist die mit der um 0,5
erhöhten halben Aufwertungszahl des Ausgangs-
jahres vervielfachte untere Grenze der niedrigsten
im Vergleichsjahr nach Abs. 3 heranzuziehenden
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Lohnstufe. Der untere Grenzbetrag ist auf Gro-
schen zu runden. Oberer Grenzbetrag für das Aus-
gangsjahr ist der mit der um 0,5 erhöhten halben
Aufwertungszahl des Ausgangsjahres vervielfachte
Meßbetrag (§ 108 b Abs. 2) des Vergleichsjahres.
Der obere Grenzbetrag ist auf Groschen zu run-
den. Die Zahl der an dem jeweiligen Zählungstag
in jeder Lohnstufe eingereihten Personen ist mit
dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe zu
vervielfachen. Dabei ist als unterste Lohnstufe der
Bereich zwischen dem unteren Grenzbetrag und
der nächsthöheren Lohnstufengrenze anzunehmen
und der Mittelwert aus dem unteren Grenzbetrag
und der nächsthöheren Lohnstufengrenze zu bil-
den. Der Mittelwert ist auf Groschen zu runden.
Die Zahl der in die unterste Lohnstufe eingereihten
Personen ist entsprechend der Verkürzung des
Lohnstufenbereiches zu vermindern, und die so
verminderte Zahl mit dem Mittelwert anstelle des
Tageswertes der Lohnstufe zu vervielfachen. Als
oberste Lohnstufe gilt die Lohnstufe, in die der
obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl aller in diese
oder in eine höhere Lohnstufe eingereihten Perso-
nen ist für die Bildung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage des Zählungstages mit dem oberen
Grenzbetrag zu vervielfachen.

(5) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der Betrag, der
sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten
Beträge für die Zählungstage des Vergleichsjahres
und für alle Lohnstufen bzw. unter Bedachtnahme
auf die Sonderregelungen für die unterste und
oberste Lohnstufe nach Abs. 4 errechneten Beträge
für die Zählungstage des Ausgangsjahres und für
alle Lohnstufen, geteilt durch die Summe der an
den Zählungstagen des Vergleichsjahres bzw. des
Ausgangsjahres in diese Lohnstufen eingereihten
Personen, ergibt. Die durchschnittliche Beitrags-
grundlage ist auf Groschen zu runden.

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage in der
Unfall- und Pensionsversicherung

§ 108 b. (1) Der Bundesminister für soziale Ver-
waltung hat für jedes Jahr die Höchstbeitrags-
grundlage in der Unfall- und Pensionsversicherung,
entsprechend der Änderung des Meßbetrages
(Abs. 2), nach Maßgabe des Abs. 3 durch Verord-
nung festzusetzen.

(2) Für das Kalenderjahr 1985 beträgt der Meß-
betrag 807,54 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist
dieser Meßbetrag durch Verordnung des Bundes-
ministers für soziale Verwaltung neu festzusetzen.
Der neue Meßbetrag ergibt sich aus der Vervielfa-
chung des letzten Meßbetrages mit der Aufwer-
tungszahl (§ 108 a Abs. 1) des Kalenderjahres, für
das der Meßbetrag neu festzusetzen ist Der Meß-
betrag ist auf Groschen zu runden.

(3) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitragszeit-
räume eines Kalenderjahres ist der Meßbetrag die-

ses Kalenderjahres, wenn er ganzzahlig durch 20
teilbar ist, ansonsten der nächsthöhere ganzzahlig
durch 20 teilbare Betrag.

Aufwertungsfaktoren

§ 108 c. (1) Für Zwecke der Aufwertung von Bei-
tragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemessungs-
grundlage heranzuziehen sind, sind mit Wirksam-
keit ab 1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungs-
faktoren durch Verordnung des Bundesministers
für soziale Verwaltung in der Weise festzustellen,
daß die zuletzt in Geltung gestandenen Aufwer-
tungsfaktoren mit der Aufwertungszahl dieses Jah-
res vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerun-
det werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren
ist jeweils die Aufwertungszahl dieses Jahres als
Aufwertungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des
drittvorangegangenen Jahres anzufügen.

(2) Der erstmaligen Feststellung der Aufwer-
tungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1986
sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu
legen:
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Richtwert für die Festsetzung des Anpassungsfak-
tors

§ 108 d. (1) Für jedes Kalenderjahr ist ein Richt-
wert zu ermitteln, der durch Teilung der durch-
schnittlichen Beitragsgrundlage des Ausgangszeit-
raumes durch die durchschnittliche Beitragsgrund-
lage des Vergleichszeitraumes, vervielfacht mit dem
Faktor, der sich nach Maßgabe des Abs. 5 ergibt,
gebildet wird. Die durchschnittliche Beitragsgrund-
lage des Vergleichszeitraumes ist aus den durch-
schnittlichen Beitragsgrundlagen an den Zählungs-
tagen (§ 108 a Abs. 2) im Juli des drittvorangegan-
genen Kalenderjahres und im Jänner des zweitvor-
angegangenen Kalenderjahres unter Bedachtnahme
auf die Vorschriften der Abs. 2 und 4 sowie des
§ 108 a Abs. 2 zu errechnen. Die durchschnittliche
Beitragsgrundlage des Ausgangszeitraumes ist aus
den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen an den
Zählungstagen (§ 108 a Abs. 2) im Juli des zweit-
vorangegangenen Kalenderjahres und im Jänner
des vorangegangenen Kalenderjahres unter
Bedachtnahme auf die Vorschriften der Abs. 3
und 4 sowie des § 108 a Abs. 2 zu errechnen. Der
Richtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden.
Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat den
Richtwert für jedes Kalenderjahr gleichzeitig mit
der Verlautbarung des Gutachtens des Beirates für
die Renten- und Pensionsanpassung (§ 108 e)
kundzumachen.

(2) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage an den Zählungstagen des Ver-
gleichszeitraumes (Abs. 1) ist die Zahl der an dem
jeweiligen Zählungstag in jeder Lohnstufe einge-
reihten. Personen mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4)
dieser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei bleiben
jeweils die Lohnstufen außer Betracht, in die Versi-
cherte eingereiht wurden, deren allgemeine Bei-
tragsgrundlage den Betrag des am Zählungstag in
Geltung gestandenen Richtsatzes für Pensionsbe-
rechtigte aus eigener Pensionsversicherung (§ 293
Abs. 1 lit. a bb) nicht übersteigt.

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage an den Zählungstagen des Aus-
gangszeitraumes (Abs. 1) ist für jeden Zählungstag
ein unterer und ein oberer Grenzbetrag zu bilden.
Unterer Grenzbetrag für den Zählungstag ist die
mit der um 0,5 erhöhten halben Aufwertungszahl
des Jahres, in dem der Zählungstag liegt, verviel-
fachte untere Grenze der niedrigsten an dem ein
Jahr zurückliegenden Zählungstag nach Abs. 2 her-
anzuziehenden Lohnstufe. Der untere Grenzbetrag
ist auf Groschen zu runden. Oberer Grenzbetrag
für den Zählungstag ist der mit der um 0,5 erhöh-
ten halben Aufwertungszahl des Jahres, in dem der
Zählungstag liegt, vervielfachte Meßbetrag (§ 108 b
Abs. 2) des dem Zählungstag vorangegangenen
Kalenderjahres. Der obere Grenzbetrag ist auf
Groschen zu runden. Die Zahl der an dem jeweili-
gen Zählungstag in jeder Lohnstufe eingereihten

Personen ist mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) die-
ser Lohnstufe zu vervielfachen. Dabei ist als unter-
ste Lohnstufe der Bereich zwischen dem unteren
Grenzbetrag und der nächsthöheren Lohnstufen-
grenze anzunehmen und der Mittelwert aus dem
unteren Grenzbetrag und der nächsthöheren Lohn-
stufengrenze zu bilden. Der Mittelwert ist auf Gro-
schen . zu runden. Die Zahl der in die unterste
Lohnstufe eingereihten Personen ist entsprechend
der Verkürzung des Lohnstufenbereiches zu ver-
mindern und die so verminderte Zahl mit dem Mit-
telwert anstelle des Tageswertes der Lohnstufe zu
vervielfachen. Als oberste Lohnstufe gilt die Lohn-
stufe, in die der obere Grenzbetrag fällt. Die Zahl
aller in diese oder in eine höhere Lohnstufe einge-
reihten Personen ist für die Bildung der durch-
schnittlichen Beitragsgrundlage des Zählungstages
mit dem oberen Grenzbetrag zu vervielfachen.

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des
Vergleichs- bzw. Ausgangszeitraumes ist der
Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 2
bzw. unter Bedachtnahme auf die Sonderregelun-
gen für die unterste und für die oberste Lohnstufe
nach Abs. 3 errechneten Beträge für beide Zäh-
lungstage und für alle Lohnstufen, geteilt durch die
Summe der an den beiden Zählungstagen in diese
Lohnstufen eingereihten Personen, ergibt. Die
durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf Gro-
schen zu runden.

(5) Für die Bildung des Richtwertes nach Abs. 1
ist ein Faktor heranzuziehen, der unter Berücksich-
tigung der Bezieherrate von Arbeitslosengeld und
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) nach
Maßgabe des Abs. 7 berechnet wird. Dieser Faktor
beträgt 1, wenn die Bezieherrate gemäß Abs. 6 klei-
ner als 0,025 ist.

(6) Die Bezieherrate von Arbeitslosengeld und
Notstandshilfe im Ausgangszeitraum ist durch Tei-
lung der Summe der vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung veröffentlichten Zahlen der
Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
in den Monaten, in die die Zählungstage des Aus-
gangszeitraumes fallen, durch die Summe dieser
Zahlen zuzüglich der Summe der an den beiden
Zählungstagen des Ausgangszeitraumes in Lohn-
stufen eingereihten Personen zu ermitteln.

(7) Der Faktor nach Abs. 5 ist der Wert, der sich
durch Teilung der Zahl 10 durch die um 10 erhöhte
Bezieherrate von Arbeitslosengeld und Notstands-
hilfe im Ausgangszeitraum (Abs. 6) ergibt."

22. Im § 108 e Abs. 10 erster Satz ist der Aus-
druck „die Richtzahl" durch den Ausdruck „der
Richtwert (§ 108 d)" zu ersetzen.

23. a) Im § 108 i erster Satz ist jeweils der Aus-
druck „Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwer-
tungszahl" zu ersetzen.
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b) Im § 108 i letzter Satz ist der Ausdruck „Bun-
desministeriums" durch den Ausdruck „Bundesmi-
nisters" zu ersetzen.

24. § 108 1 wird aufgehoben.
25. a) Im § 122 Abs. 4 ist jeweils der Betrag von

1 136 S durch den Betrag von 2 707 S zu ersetzen.
b) Im § 122 Abs. 4 zweiter Satz ist der Ausdruck

„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

26. a) Im § 136 Abs. 3 erster und zweiter Satz ist
jeweils der Betrag von 18 S durch den Betrag von
21 S zu ersetzen.

b) § 136 Abs. 3 dritter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle des Betrages von 21 S tritt ab 1. Jän-
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 108 i mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a
Abs. 1) vervielfachte Betrag."

27. a) Im § 152 Abs. 1 ist der Betrag von 1 136 S
durch den Betrag von 2 707 S zu ersetzen.

b) Im § 152 Abs. 1 vorletzter Satz ist der Aus-
druck „Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwer-
tungszahl" zu ersetzen.

28. § 181 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:
„(1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a Teilversi-

cherten, die selbständig erwerbstätig sind, gilt als
Bemessungsgrundlage ein Betrag von 85 360 S im
Kalenderjahr. An die Stelle dieses Betrages tritt ab
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht-
nahme auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungs-
faktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. Hat ein
gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a Teilversicherter die
Höherversicherung gemäß § 20 Abs. 1 in Anspruch
genommen, so erhöht sich die Bemessungsgrund-
lage um die der Beitragszahlung gemäß § 77 Abs. 4
zugrunde gelegten Beträge.

(2) Für die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes und § 8 Abs. 1 Z 3 lit. d Teilversi-
cherten gilt als Bemessungsgrundlage

1. zur Bemessung der Versehrtenrenten an
Schwerversehrte (§ 205 Abs. 4) und der Wit-
wen(Witwer)renten ein Betrag von 85 360 S im
Kalenderjahr,

2. in allen übrigen Fällen ein Betrag von 42 678 S
im Kalenderjahr.
An die Stelle der Beträge von 85 360 S und
42 678 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge."

Artikel II
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in der

im Artikel I Einleitung bezeichneten Fassung wird
in seinem Vierten Teil geändert wie folgt:

1. Im § 230 Abs. 2 lit. e ist der Strichpunkt durch
einen Punkt zu ersetzen; die lit. f wird aufgehoben.

2. § 233 wird aufgehoben.

3. a) Die Überschrift zu § 235 hat zu lauten:
„Wartezeit als allgemeine Voraussetzung der Lei-

stungsansprüche"

b) § 235 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Der Anspruch auf jede der im § 222 Abs. 1
und 2 angeführten Leistungen mit Ausnahme der
Abfindung nach § 269 Abs. 1 Z 1 ist — abgesehen
von den in den Abschnitten II bis IV festgesetzten
besonderen Voraussetzungen — an die allgemeine
Voraussetzung geknüpft, daß die Wartezeit durch
Versicherungsmonate im Sinne des Abs. 2 erfüllt ist
(§ 236).

(2) Für die Wartezeit sind die Versicherungsmo-
nate aller Zweige der Pensionsversicherung, bei der
Knappschaftspension und dem Knappschaftssold
jedoch nur die Versicherungsmonate der knapp-
schaftlichen Pensionsversicherung zu berücksichti-
gen."

c) Im § 235 Abs. 3 ist der Ausdruck „Die allge-
meinen Voraussetzungen entfallen" durch den Aus-
druck „Die Wartezeit entfällt" zu ersetzen.

4. § 236 hat zu lauten:
„Erfüllung der Wartezeit

§ 236. (1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate im
Sinne des § 235 Abs. 2 in folgender Mindestzahl
vorliegen:

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus dem
Versicherungsfall des Todes

a) wenn der Stichtag vor Vollendung des
55. Lebensjahres bei männlichen, vor Vollen-
dung des 50. Lebensjahres bei weiblichen
Versicherten liegt, 60 Monate;

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des
55. Lebensjahres bei männlichen, nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres bei weiblichen
Versicherten liegt, erhöht sich die Wartezeit
nach lit. a je nach dem Lebensalter des (der)
Versicherten für jeden weiteren Lebensmo-
nat um jeweils ein Monat bis zum Höchst-
ausmaß von 180 Monaten;

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters, und zwar

a) für die Alterspension (Knappschaftsalters-
pension), die vorzeitige Alterspension
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosig-
keit und die vorzeitige Alterspension
(Knappschaftsalterspension) bei langer Ver-
sicherungsdauer — unbeschadet § 276 Abs. 3
— 180 Monate;

b) für den Knappschaftssold 240 Monate.
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(2) Die gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 für die Erfüllung
der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versi-
cherungsmonaten muß

1. im Falle des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; die-
ser Zeitraum verlängert sich, wenn der Stichtag
nach Vollendung des 55. Lebensjahres bei männli-
chen Versicherten bzw. nach Vollendung des
50. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten liegt,
je nach dem Lebensalter des (der) Versicherten für
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils zwei
Kalendermonate bis zum Höchstausmaß von
360 Kalendermonaten;

2. im Falle des Abs. 1 Z 2 innerhalb der letzten
360 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen.

(3) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs. 2 Z 1
bzw. 2 neutrale Monate (§ 234), so verlängert sich
der Zeitraum um diese Monate.

(4) Die Wartezeit — ausgenommen für den
Knappschaftssold — ist auch erfüllt, wenn bis zum
Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate erworben
sind.

(5) Für den Knappschaftssold müssen während
der für die Erfüllung der Wartezeit erforderlichen
Versicherungsmonate wenigstens durch
120 Monate wesentlich bergmännische oder ihnen
gleichgestellte Arbeiten (Abs. 6) verrichtet worden
sein. Bei Angestellten müssen für die Knappschafts-
pension während der für die Erfüllung der Warte-
zeit erforderlichen Versicherungsmonate wenig-
stens durch 30 Monate solche Arbeiten verrichtet
worden sein. Als Angestellte sind Personen anzuse-
hen, die, wenn nicht ihre Zugehörigkeit zur knapp-
schaftlichen Pensionsversicherung begründet wäre,
nach § 14 zur Pensionsversicherung der Angestell-
ten gehören würden.

(6) Als wesentlich bergmännische oder ihnen
gleichgestellte Arbeiten gelten die in der Anlage 9
zu diesem Bundesgesetz bezeichneten Arbeiten
unter den dort angeführten Voraussetzungen. Eine
solche Arbeit gilt für einen nicht dienstunfähigen
Versicherten als nicht unterbrochen,

a) wenn er aus betrieblichen Gründen eine son-
stige Tätigkeit nicht länger als drei Monate
im Kalenderjahr ausübt, oder

b) wenn er als Mitglied des Betriebsrates von
diesen Arbeiten freigestellt worden ist."

5. § 237 wird aufgehoben.
6. a) Im § 238 Abs. 2 ist der Ausdruck „die letz-

ten 60 anrechenbaren Versicherungsmonate" durch
den Ausdruck „die letzten 120 Versicherungsmo-
nate" zu ersetzen.

b) Im § 238 Abs. 4 ist der Klammerausdruck
"(§§ 198 bzw. 303 dieses Bundesgesetzes sowie
§ 100 b des Gewerblichen Selbständigen-Pensions-

versicherungsgesetzes und § 98 a des Bauern-Pen-
sionsversicherungsgesetzes)" durch den Klammer-
ausdruck „(§§ 198 bzw. 303 dieses Bundesgesetzes
sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetzes und § 153 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes)" zu ersetzen.

7. a) Im § 239 Abs. 2 Z l hat der Ausdruck
„anrechenbare" zu entfallen.

b) § 239 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Bemessungs-

grundlage ist nur auf den auf die Versicherungsmo-
nate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 Z 1) ent-
fallenden Steigerungsbetrag und Leistungszuschlag
anzuwenden."

8. Im § 240 haben die Worte „des Grundbetrages
und" zu entfallen.

9. a) Im § 247 erster Satz hat der Ausdruck
„anrechenbaren" zu entfallen.

b) § 247 zweiter Satz hat zu lauten:
„Für die Antragstellung und die Feststellung der
Leistungszuständigkeit ist § 223 Abs. 2 entspre-
chend anzuwenden."

10. § 248 hat zu lauten:

„Höherversicherung, Berücksichtigung in der Lei-
stung

§ 248. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung,
die für Versicherungszeiten geleistet wurden oder
nach den §§ 70, 248 a, 249 und 250 als geleistet gel-
ten, ist ein besonderer Steigerungsbetrag zu gewäh-
ren. Die Höhe des besonderen Steigerungsbetrages
errechnet sich bei der Pension aus eigener Pen-
sionsversicherung mit Ausnahme der Knappschafts-
pension nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5. Bei der
Knappschaftspension gebührt der besondere Steige-
rungsbetrag in halber Höhe.

(2) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche-
rung, die für vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Ver-
sicherungszeiten geleistet wurden oder als geleistet
gelten, mit folgenden Beträgen anzusetzen:

a) bei gesonderter Beitragsleistung zur Höher-
versicherung mit dem in der Anlage 3 ange-
gebenen Betrag;

b) bei Beitragsleistung zur Höherversicherung
gemeinsam mit dem Beitrag für die Pflicht-
oder freiwillige Versicherung in einer der in
Anlage 4 angeführten Beitragsklassen mit
dem in dieser Anlage angegebenen Betrag.

Die Beträge der Anlagen 3 und 4 sind, soweit sie
die Zeiten vor dem 1. Jänner 1951 betreffen, mit
dem für das Jahr 1951 geltenden Aufwertungsfak-
tor (§ 108 c), soweit sie die Zeit ab 1. Jänner 1951
betreffen, mit dem für das Jahr 1954 geltenden
Aufwertungsfaktor (§ 108 c) aufzuwerten. Der
besondere Steigerungsbetrag beträgt für Beiträge
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zur Höherversicherung für Versicherungszeiten
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 monatlich
1 vH der Beiträge zur Höherversicherung.

(3) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche-
rung, die für nach dem 31. Dezember 1955, aber
vor dem 1. Jänner 1986 gelegene Versicherungszei-
ten geleistet wurden oder als geleistet gelten, mit
den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Auf-
wertungsfaktoren (§ 108 c) aufzuwerten. Der
besondere Steigerungsbetrag beträgt für Beiträge
zur Höherversicherung für Versicherungszeiten
aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 aber vor
dem 1. Jänner 1986 monatlich 1 vH der Beiträge
zur Höherversicherung.

(4) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages sind Beiträge zur Höherversiche-
rung, die für nach dem 31. Dezember 1985 gele-
gene Versicherungszeiten geleistet wurden oder als
geleistet gelten, mit dem ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) auf-
zuwerten und mit einem Faktor zu vervielfachen.
Dieser Faktor ist durch Verordnung des Bundesmi-
nisters für soziale Verwaltung nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen festzusetzen. Die
Verordnung bedarf der Zustimmung des Haupt-
ausschusses des Nationalrates.

(5) Der monatlich gebührende besondere Steige-
rungsbetrag für nach dem 31. Dezember 1985 gele-
gene Versicherungszeiten ist die Summe der nach
Maßgabe des Abs. 4 berechneten Beträge für die
jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei-
stet gelten."

11. Im § 250 Abs. 2 zweiter Satz haben die
Worte „den Grundbetrag und" zu entfallen.

12. § 253 hat zu lauten:
„Alterspension

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres, wenn die Wartezeit erfüllt (§ 236) und der
(die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundes-
gesetz noch nach dem Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetz noch nach dem Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetz pflichtversichert ist; eine Pflichtver-
sicherung aufgrund einer Beschäftigung als Haus-
besorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes hat
hiebei außer Betracht zu bleiben.

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn
bis zur Vollendung des 65. beziehungsweise
60. Lebensjahres Anspruch auf eine Invaliditätspen-
sion besteht. Von diesem Zeitpunkt ab gebührt die

Invaliditätspension als Alterspension, und zwar
mindestens in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestan-
denen Ausmaß."

13. § 253 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
„Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeits-
losigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung
des 55. Lebensjahres, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§ 236) und der (die) Versicherte innerhalb der
letzten fünfzehn Monate vor dem Stichtag (§ 223
Abs. 2) mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosig-
keit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversiche-
rung bezogen hat, für die weitere Dauer der
Arbeitslosigkeit."

14. Dem § 253 b ist ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben,
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen-
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän-
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte
während der Zeit, in der die Pension weggefallen
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein-
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das
nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende
Monatseinkommen nicht übersteigt, kann er beim
leistungszuständigen Versicherungsträger bis
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra-
gen, daß die Bestimmungen des Abs. 2 für das vor-
angegangene Kalenderjahr neuerlich angewendet
werden, wobei als monatlich gebührendes Erwerbs-
einkommen ein Zwölftel der Summe des Erwerbs-
einkommens des vorangegangenen Kalenderjahres
anzunehmen ist. Eine solche neuerliche Feststellung
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen.
Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem
zur Auszahlung gelangten Pensionsbetrag, ist der
Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstat-
ten."

15. a) § 254 Abs. 1 Eingang hat zu lauten:
„Ansprach auf Invaliditätspension hat der Versi-
cherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236),".

b) § 254 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
„Anspruch auf Invaliditätspension hat auch, sofern
die Wartezeit erfüllt ist, eine versicherte Ehegattin
nach dem Tode des Ehegatten, wenn sie das
55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier
lebende Kinder geboren hat."

16. §257 hat zu lauten:

„Hinterbliebenenpensionen

§ 257. Als Hinterbliebenenpensionen gebühren
Witwenpensionen, Witwerpensionen und Waisen-
pensionen, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236).
Für diese Leistungen gilt die Wartezeit jedenfalls
als erfüllt, wenn der Versicherte bis zum Tod
Anspruch auf Pension aus der Pensionsversiche-
rung hatte."
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17. § 261 hat zu lauten:
„Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters und die Invaliditätspension beste-
hen aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu-
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung
auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach
§248 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist ein Hun-
dertsatz der Bemessungsgrundlage.

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate
bis zum 360. Monat 1,9,
vom 361. Monat an 1,5.

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmo-
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für
jeden restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden.

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Voll-
endung des 50. Lebensjahres, erhöht sich der sich
nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf
Monate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten
nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 1,9 mit
der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz
für den Steigerungsbetrag 50 nicht übersteigt
(Zurechnungszuschlag). Abs. 2 zweiter Satz gilt
entsprechend.

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu-
ziehen."

18. Nach §261 ist ein § 261 a mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„Kinderzuschlag

§ 261 a. (1) Der sich nach § 261 ergebende Hun-
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher-
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver-
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 4, im Aus-
maß von 3. vH der Bemessungsgrundlage, wenn
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer-
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder-
zuschlag).

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1
und nach § 261 Abs. 2 darf bei Vorliegen von weni-
ger als 61 Versicherungsmonaten 27 nicht überstei-
gen. Dieser Hundertsatz erhöht sich für jeden wei-
teren Versicherungsmonat vom 61. Monat bis zum
359. Monat um 0,1.

(3) Wird ein Kind an Kindes Statt angenommen
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so

gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten.

(4) Bei Vorliegen von mehr als 359 Versiche-
rungsmonaten gebührt keine Erhöhung des sich
nach § 261 ergebenden Hundertsatzes."

19. a) § 264 Abs. 1 lit. c hat zu lauten:
„c) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension und

nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der Inva-
liditäts(Alters)pension; hiebei ist das Ausmaß
der in der Invaliditäts(Alters)pension berück-
sichtigten Steigerungsbeträge (§ 261 Abs. 2)
um die auf diese Beitragszeiten entfallenden
Steigerungsbeträge zu erhöhen, und zwar bis
zum Höchstausmaß von 540 Versicherungs-
monaten; ein in der Invaliditäts(Alters)pen-
sion allenfalls berücksichtigter Zurechnungs-
zuschlag (§ 261 Abs. 3) vermindert sich ent-
sprechend."

b) Im § 264 Abs. 1 ist der vorletzte und letzte
Satz durch folgenden Satz zu ersetzen:
„Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf-
losenzuschuß außer Ansatz zu bleiben."

20. § 265 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen.

21. § 266 erster Satz hat zu lauten:
„Die Waisenpension beträgt für jedes einfach ver-
waiste Kind 40 vH, für jedes doppelt verwaiste
Kind 60 vH der Witwen(Witwer)pension nach
§ 264 Abs. 1, auf die nach dem verstorbenen Eltern-
teil Anspruch besteht oder bestünde; die Erhöhung
des Hundertsatzes nach § 261 durch den Kinderzu-
schlag bleibt hiebei unberücksichtigt."

22. § 267 zweiter und dritter Sau haben zu lau-
ten:
„Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle Pen-
sionen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind Wit-
wen(Witwer)pensionen gemäß § 258 Abs. 4 und
§ 264 Abs. 5 nicht zu berücksichtigen; diese dürfen
jedoch den Betrag der gekürzten Witwen(Wit-
wer)pension nach § 258 Abs. 1 nicht übersteigen
und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes verhält-
nismäßig zu kürzen."

23. a) § 269 Abs. 1 Z 1 und 2 haben zu lauten:
„1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur man-

gels Erfüllung der Wartezeit (§ 236) nicht gebüh-
ren, jedoch mindestens ein Beitragsmonat vorliegt,
die Witwe (der Witwer), und wenn keine
anspruchsberechtigte Witwe (kein anspruchsbe-
rechtigter Witwer) vorhanden ist, zu gleichen Tei-
len die Kinder (§ 252);

2. wenn die. Wartezeit für den Anspruch auf Hin-
terbliebenenpensionen erfüllt ist, aber anspruchsbe-
rechtigte Hinterbliebene nicht vorhanden sind, der
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Reihe nach die (der) vom Anspruch auf Wit-
wen(Witwer)pension gemäß § 258 Abs. 2 ausge-
schlossene Witwe (Witwer), die Kinder, die Mut-
ter, der Vater, die Geschwister des oder der Versi-
cherten, wenn sie mit dem (der) Versicherten zur
Zeit seines (ihres) Todes ständig in Hausgemein-
schaft gelebt haben, unversorgt sind und überwie-
gend von ihm (ihr) erhalten worden sind. Eine vor-
übergehende Unterbrechung der Hausgemein-
schaft oder deren Unterbrechung wegen schulmä-
ßiger (beruflicher) Ausbildung oder wegen Heilbe-
handlung bleibt außer Betracht. Kindern und
Geschwistern gebührt die Abfindung zu gleichen
Teilen."

b) Im § 269 Abs. 2 erster Satz hat der Ausdruck
„anrechenbare" zu entfallen.

24. a) § 271 Abs. 1 Eingang hat zu lauten:
„Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat der
Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§ 236),".

b) § 271 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
„Anspruch auf die Berufsunfähigkeitspension hat
auch, sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versi-
cherte Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten,
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet und minde-
stens vier lebende Kinder geboren hat."

25. Im § 274 ist der Ausdruck „§§ 261 und 262"
durch den Ausdruck „§§ 261, 261 a und 262" zu
ersetzen.

26. § 275 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Anspruch auf Knappschaftssold hat der Ver-

sicherte, der das 45. Lebensjahr vollendet hat, wenn
die Wartezeit erfüllt ist (§ 236)."

27. § 276 hat zu lauten:
„Knappschaftsalterspension

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen-
sion hat der Versicherte nach Vollendung des 65.
Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des
60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§ 236) und der (die) Versicherte am Stichtag
(§ 223 Abs. 2) weder in der Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz noch nach dem Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetz noch nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert
ist; eine Pflichtversicherung aufgrund einer
Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des
Hausbesorgergesetzes hat hiebei außer Betracht zu
bleiben.

(2) Die Wartezeit gilt jedenfalls als erfüllt, wenn
bis zur Vollendung des 65. beziehungsweise
60. Lebensjahres Anspruch auf eine Knappschafts-
vollpension besteht. Von diesem Zeitpunkt ab
gebührt die Knappschaftsvollpension als Knapp-
schaftsalterspension, und zwar mindestens in dem
bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß.

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat
ferner ein männlicher Versicherter nach Vollen-
dung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit für
den Knappschaftssold erfüllt ist und der Versi-
cherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder in der Pen-
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz noch
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
noch nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz
pflichtversichert ist; eine Pflichtversicherung auf-
grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im
Sinne des Hausbesorgergesetzes hat hiebei außer
Betracht zu bleiben."

28. § 276 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
„Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspen-
sion bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die
Wartezeit erfüllt ist (§ 236) und der (die) Versi-
cherte innerhalb der letzten fünfzehn Monate vor
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die wei-
tere Dauer der Arbeitslosigkeit."

29. Dem § 276 b ist ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben,
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen-
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän-
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte
während der Zeit, in der die Pension weggefallen
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein-
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das
nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende
Monatseinkommen nicht übersteigt, kann er beim
leistungszuständigen Versicherungsträger bis
31. März des folgenden Kalenderjahres beantra-
gen, daß die Bestimmungen des Abs. 2 für das vor-
angegangene Kalenderjahr neuerlich angewendet
werden, wobei als monatlich gebührendes Erwerbs-
einkommen ein Zwölftel der Summe des Erwerbs-
einkommens des vorangegangenen Kalenderjahres
anzunehmen ist. Eine solche neuerliche Feststellung
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen.
Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem
zur Auszahlung gelangten Pensionsbetrag, ist der
Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstat-
ten."

30. § 277 Abs. 1 Eingang hat zu lauten:
„Anspruch auf Knappschaftspension hat der Versi-
cherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 236),".

31. a) § 279 Abs. 1 Eingang hat zu lauten:
„Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat der
Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§236),".

b) § 279 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:
„Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat auch,
sofern die Wartezeit erfüllt ist, eine versicherte
Ehegattin nach dem Tode des Ehegatten, wenn sie
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das 55. Lebensjahr vollendet und mindestens vier
lebende Kinder geboren hat."

32. § 284 hat zu lauten:

„Knappschafts(alters)vollpension, Ausmaß

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts-
soldes und die Knappschaftsvollpension bestehen
aus dem Steigerungsbetrag und dem Kinderzu-
schlag, bei Vorliegen einer Höherversicherung
auch aus dem besonderen Steigerungsbetrag nach
§ 248 Abs. 1 und ferner bei Vorliegen wesentlich
bergmännischer Tätigkeit aus dem Leistungszu-
schlag nach Abs. 5. Der Steigerungsbetrag ist ein
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage.

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate
bis zum 360. Monat 2,1,
vom 361. Monat an 1,6.
Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmo-
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für
jeden restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden.

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor der Voll-
endung des 50. Lebensjahres, erhöht sich der sich
nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf
Monate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten
nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 2,1 mit
der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz
für den Steigerungsbetrag 56 nicht übersteigt
(Zurechnungszuschlag). Abs. 2 zweiter Satz gilt
entsprechend.

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu-
ziehen.

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236
Abs. 3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle
Monate, während derer Anspruch auf Knapp-
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters mit
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind
hiebei nicht zu zählen."

33. Nach § 284 ist ein § 284 a mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„Kinderzuschlag

§ 284 a. (1) Der sich nach § 284 ergebende Hun-
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher-
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver-
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 4, im Aus-

maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer-
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder-
zuschlag).

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1
und nach § 284 Abs. 2 darf bei Vorliegen von weni-
ger als 61 Versicherungsmonaten 27 nicht überstei-
gen. Dieser Hundertsatz erhöht sich für jeden wei-
teren Versicherungsmonat vom 61. Monat bis zum
279. Monat um 0,1.

(3) Wird ein Kind an Kindes Statt angenommen
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so
gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten.

(4) Bei Vorliegen von mehr als 279 Versiche-
rungsmonaten gebührt keine Erhöhung des sich
nach § 284 ergebenden Hundertsatzes."

34. § 285 hat zu lauten:
„Knappschaftspension, Ausmaß

§ 285. (1) Die Knappschaftspension besteht aus
den im § 284 Abs. 1 angeführten Bestandteilen,
jedoch ohne Kinderzuschlag.

(2) Als Hundertsatz für den Steigerungsbetrag
gebührt für jeden Versicherungsmonat 0,1.

(3) Liegt der Stichtag (§ 223 Abs. 2) bei Eintritt
des Versicherungsfalles der geminderten Arbeitsfä-
higkeit vor der Vollendung des 50. Lebensjahres,
erhöht sich der sich nach Abs. 2 ergebende Hun-
dertsatz für je zwölf Monate ab dem Stichtag bis
zum Monatsersten nach Vollendung des
50. Lebensjahres um 1,2 mit der Maßgabe, daß der
so ermittelte Hundertsatz für den Steigerungsbe-
trag 28 nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag).
§ 284 Abs. 2 zweiter Satz gilt entsprechend.

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages
und des besonderen Steigerungsbetrages sind nur
Versicherungsmonate der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung und Beitragsmonate aus der
Angestelltenversicherung gemäß § 235 Abs. 2 bis
zum Höchstausmaß von 280 Versicherungsmona-
ten zu berücksichtigen.

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236
Abs. 3) 1,5 vT der Bemessungsgrundlage. § 284
Abs. 5 zweiter Satz ist hiebei anzuwenden."

35. § 289 hat zu lauten:

„Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpen-
sionen und für die Abfertigung der Witwenpension
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gelten die §§ 264 bis 267 entsprechend mit der
Maßgabe, daß an die Stelle der Invaliditätspension
die Knappschaftsvollpension, an die Stelle der
Alterspension die Knappschaftsalterspension tritt."

36. a) Im § 292 Abs. 4 lit. h ist der Betrag von
479 S durch den Betrag von 1 140 S zu ersetzen.

b) Im § 292 Abs. 4 lit. h ist der Ausdruck „Richt-
zahl" durch den Ausdruck „Aufwertungszahl" zu
ersetzen.

37. Dem § 299 Abs. 1 ist folgender Satz anzufü-
gen:
„Der Ersatz für Ausgleichszulagen ist den einzel-
nen Trägern der Pensionsversicherung monatlich
mit einem Betrag in der Höhe des voraussichtlichen
Aufwandes der im folgenden Monat zur Auszah-
lung gelangenden Ausgleichszulagen zu bevor-
schussen."

Artikel III
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in der

im Artikel I Einleitung bezeichneten Fassung wird
in seinem Fünften bis Zehnten Teil geändert wie
folgt:

1. § 320 a wird aufgehoben.
2. Im § 367 Abs. 3 lit. b ist der Ausdruck „Richt-

zahl" durch den Ausdruck „Aufwertungszahl" zu
ersetzen.

3. a) § 444 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Die Versicherungsträger und der Hauptver-
band haben für jedes Geschäftsjahr einen Rech-
nungsabschluß, der jedenfalls aus einer Erfolgs-
rechnung und einer Schlußbilanz zum Ende des
Jahres bestehen muß, sowie einen Geschäftsbericht
zu verfassen und dem Bundesministerium für
soziale Verwaltung vorzulegen.

(2) Die Versicherungsträger und der Hauptver-
band haben statistische Nachweisungen zu verfas-
sen."
Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

b) § 444 Abs. 6 hat zu lauten:
„(6) Der Bundesminister für soziale Verwaltung

hat nach Anhörung des Hauptverbandes Weisun-
gen für die Rechnungsführung, Rechnungslegung,
die Erstellung des Jahresvoranschlages sowie des
Jahresberichtes (Abs. 1) und für die statistischen
Nachweisungen (Abs. 2) zu erlassen."

4. § 506 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Bei Anträgen auf die Begünstigung nach
§ 503 beginnt die Leistung mit dem Ablauf des
Monates, in dem der Versicherungsfall eingetreten
und die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind, frü-
hestens jedoch ab 1. Mai 1945, auch wenn erst
durch eine Begünstigung nach § 502 die Leistungs-
voraussetzungen erfüllt sind."

5. § 512 a Abs. 3 vierter Satz hat zu lauten:
„Der Hauptverband hat den Beitrag zusammen mit
den Beiträgen zur Krankenversicherung der Pen-
sionisten auf die zuständigen Träger der Kranken-
versicherung aufzuteilen; § 73 Abs. 4 gilt mit der
Maßgabe, daß der jeweilige Jahresbeitrag den Bei-
trägen nach § 73 Abs. 3 und der jeweilige Renten-
aufwand dem Pensionsaufwand zuzuschlagen ist."

Artikel IV

Übergangsbestimmungen

(1) An die Stelle des in § 73 Abs. 5 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z 8 lit. b genannten Einbehaltes von 3 vH der
Pension (der Pensionssonderzahlung) tritt für jede
von der Versicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaues zur Auszahlung gelangenden Pension
und Pensionssonderzahlung mit Ausnahme von
Waisenpensionen im Jahre 1986 der Hundertsatz
von 1, im Jahre 1987 der Hundertsatz von 2.

(2) Die Bestimmungen der §§235, 236, 239
Abs. 1, 2 und 3, 247, 250 Abs. 2, 253, 253 a Abs. 1,
254 Abs. 1 und 2, 257, 264 Abs. 1, 265 Abs. 4, 266,
267, 269 Abs. 1 und 2, 271 Abs. 1 und 2, 274, 275
Abs. 1, 276, 276 a Abs. 1, 277 Abs. 1, 279 Abs. 1
und 2, 289 und 506 Abs. 2 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. II
Z 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19 bis 28, 30, 31 und
35 und Art. III Z 4 sind nur auf Versicherungsfälle
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 1984 liegt.

(3) Wenn dies für den Versicherten günstiger ist,
sind die Bestimmungen des § 94 Abs. 1, 2 und 6 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-
sung für Fälle des Zusammentreffens eines Pen-
sionsanspruches aus der Pensionsversicherung mit
Erwerbseinkommen weiterhin anzuwenden, wenn
die Pension im Dezember 1984 geruht hat, solange
das zum Ruhen führende Erwerbseinkommen auf-
grund ein und derselben Erwerbstätigkeit weiterhin
erzielt wird.

(4) Die Bestimmung des § 236 Abs. 4 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung
des Art. II Z 4 ist auf Versicherungsfälle, in denen
der Stichtag nach dem 31. Dezember 1984 liegt,
sofern der Versicherte nach den am 31. Dezem-
ber 1984 in Geltung gestandenen Bestimmungen
über die allgemeinen Voraussetzungen keinen
Anspruch auf eine Leistung aus den Versicherungs-
fällen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. des
Alters gehabt hätte, mit der Maßgabe anzuwenden,
daß 180 Beitragsmonate, insgesamt aber,
wenn der Stichtag
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erworben sein müssen.

(5) Personen, die erst aufgrund der Bestimmun-
gen der §§ 235 und 236 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 3
und 4 Anspruch auf eine Leistung aus der Pensions-
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz erhalten, gebührt diese Leistung ab
1. Jänner 1985, wenn der Versicherungsfall und die
besonderen Anspruchsvoraussetzungen vor dem
1. Jänner 1985 eingetreten sind und der Antrag bis
31. Dezember 1985 gestellt wird, sonst ab dem auf
die Antragstellung folgenden Monatsersten.

(6) Die Bestimmungen des § 238 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. II Z 6 sind nur auf Versicherungsfälle anzu-
wenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 1984 liegt; für die Ermittlung der
Bemessungsgrundlage sind anstelle der letzten
120 Versicherungsmonate, wenn der Stichtag im
Kalenderjahr 1985 liegt, die letzten 84 Versiche-
rungsmonate, bzw. wenn der Stichtag im Kalender-
jahr 1986 liegt, die letzten 108 Versicherungsmo-
nate aus allen Zweigen der Pensionsversicherung
heranzuziehen.

(7) Die Bestimmungen des § 240 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-
sung sind nach einer weggefallenen Pension auch
auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der
Stichtag nach dem 31. Dezember 1984 liegt, wenn
die weggefallene Pension einen Grundbetrag ent-
halten hat; dabei finden die Bestimmungen der
§§ 261 bzw. 284 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 17
bzw. 32 keine Anwendung; an ihre Stelle treten die
Bestimmungen der §§ 261 bzw. 284 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-
sung.

(8) Die Bestimmungen der §§261, 261 a, 284,
284 a und 285 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 17, 18,
32 bis 34 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwen-
den, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezem-
ber 1984 liegt; bei Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall des Todes sind die Bestimmungen der
§§ 261 Abs. 3 bzw. 284 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. II Z 17 bzw. 32 auf Hinterbliebenenpensionen
anzuwenden, für die der Stichtag nach dem

31. Dezember 1984 liegt, sofern diese von einer
Invaliditäts(Alters)pension bemessen werden, deren
Stichtag ebenfalls nach dem 31. Dezember 1984
liegt. Bei der Ermittlung des Ausmaßes von Hinter-
bliebenenpensionen, bei denen der Stichtag zwar
nach dem 31. Dezember 1984 liegt, die sich jedoch
von einer Invaliditäts(Alters)pension ableiten, deren
Stichtag vor dem 1. Jänner 1985 liegt, finden die
Bestimmungen der §§261 Abs. 3 bzw. 284 Abs. 3
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. II Z 17 bzw. 32 keine Anwen-
dung; an ihre Stelle treten die Bestimmungen der
§§ 261 Abs. 3, 264 Abs. 1 letzter Satz bzw. 284
Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes in der am 31. Dezember 1984 in Geltung
gestandenen Fassung.

(9) Abweichend von Abs. 8 bleiben, wenn dies
für den Versicherten günstiger ist, die Bestimmun-
gen der §§ 261, 284 und 285 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem-
ber 1984 in Geltung gestandenen Fassung für Ver-
sicherungsfälle, deren Stichtag in den Kalenderjah-
ren 1985 bzw. 1986 liegt, mit der Maßgabe weiter-
hin anwendbar, daß ein Grundbetragszuschlag
nicht gewährt wird und in Fällen der §§ 261 und
284 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
an die Stelle des Grundbetrages von 30 vH der
Bemessungsgrundlage, wenn der Stichtag im
Kalenderjahr 1985 liegt, ein Grundbetrag von
22 vH bzw., wenn der Stichtag im Kalender-
jahr 1986 liegt, ein Grundbetrag von 14 vH der
Bemessungsgrundlage tritt. In Fällen des § 285 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes tritt an
die Stelle des Grundbetrages von 15 vH der Bemes-
sungsgrundlage, wenn der Stichtag im Kalender-
jahr 1985 liegt, ein Grundbetrag von 11 vH bzw.,
wenn der Stichtag im Kalenderjahr 1986 liegt, ein
Grundbetrag von 7 vH der Bemessungsgrundlage.
Kommt hiebei § 239 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes zur Anwendung, so gilt Abs. 3
dieser Bestimmung in der am 31. Dezember 1984
geltenden Fassung.

(10) Beiträge einer weiblichen Versicherten
a) zur Weiterversicherung in der Pensionsversi-

cherung von Personen im Sinne des § 18
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes,

b) zur Selbstversicherung gemäß § 18 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes und

c) für den nachträglichen Einkauf von Versi-
cherungszeiten für Zeiten der Kindererzie-
hung(-pflege) gemäß Art. VII des Bundesge-
setzes vom 16. Dezember 1978,
BGBl. Nr. 684 (33. Novelle zum Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz)

gelten als Beiträge zur Höherversicherung gemäß
§ 248 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
soweit die durch diese Beiträge erworbenen Bei-



201. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1984 — Nr. 484 2397

tragszeiten unter Anwendung des § 261 a bzw. des
§ 284 a des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes in der Fassung des Art. II Z 18 bzw. 33 zu kei-
ner weiteren Erhöhung des Steigerungsbetrages
fahren.

(11) Für Versicherungsfälle mit Stichtag 1. Jän-
ner, 1. Februar, 1. März oder 1. April 1985 sind
anstelle der am 1. Jänner 1985 in Kraft tretenden
Bestimmungen über die Leistungen der Pensions-
versicherung die am 31. Dezember 1984 in Geltung
gestandenen Bestimmungen weiterhin anzuwen-
den, wenn es für den Versicherten günstiger ist.

(12) Die Bestimmung des § 236 Abs. 1 Z 1 lit. b
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. II Z 4 ist hinsichtlich des Höchst-
ausmaßes der Versicherungsmonate mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß dieses Höchstausmaß bei
Versicherungsfällen, wenn der Stichtag

beträgt.

(13) Die Bestimmung des § 236 Abs. 2 Z 1 zwei-
ter Halbsatz des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes in der Fassung des Art. II Z 4 ist hinsicht-
lich des Höchstausmaßes der Kalendermonate mit
der Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchstaus-
maß bei Versicherungsfällen, wenn der Stichtag

beträgt.

(14) Die Bestimmungen des § 181 Abs. 2 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fas-
sung des Art. I Z 28 sind auf Antrag auch auf Lei-
stungsansprüche anzuwenden, die am 1. Jän-
ner 1985 bereits bestehen. Eine sich daraus erge-
bende Erhöhung des Leistungsanspruches gebührt
ab 1. Jänner 1985, wenn der Antrag bis 31. Dezem-
ber 1985 bei der Sozialversicherungsanstalt der
Bauern gestellt wird, sonst ab dem der Antragstel-
lung folgenden Monatsersten.

Artikel V

Schlußbestimmungen

(1) Im Art. II Abs. 5 und 8 der 36. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 282/1981, ist der Ausdruck „1. Jänner 1985"
durch den Ausdruck „1. Jänner 1989" und der Aus-
druck „1. Jänner 1989" durch den Ausdruck
„1. Jänner 1995" zu ersetzen.

(2) Im Art. VI Abs. 9 der 35. Novelle zum Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 585/1980, ist der Ausdruck „1. Jänner 1986"
durch den Ausdruck „1. Jänner 1985" zu ersetzen.

(3) Abweichend von den Bestimmungen des § 73
Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes beträgt das Ausmaß des von den Trägern der
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz sowie von der Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zu
entrichtenden Beitrages

für das Jahr 1985 10,0 vH,
für das Jahr 1986 10,3 vH.

(4) Art. VIII Abs. 3 der 39. Novelle zum ASVG,
BGBl. Nr. 590/1983, wird aufgehoben.

(5) Die bei der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter bestehenden Verbindlichkeiten und Forde-
rungen aus dem Anspruch auf Bundesbeitrag aus
der Zeit vor dem 1. Jänner 1983 sind gegeneinan-
der aufzurechnen. Der verbleibende Rest gilt mit
31. Dezember 1984 als getilgt.

(6) Bei der Pensionsversicherungsanstalt der
Angestellten gilt ein Teil der Verbindlichkeiten aus
dem Anspruch auf Bundesbeitrag für das Jahr 1983
in der Höhe von 608 347 181,45 S mit 31. Dezem-
ber 1984 als getilgt. Dieser Betrag ist der Liquidi-
tätsreserve nach § 444 a des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes zuzuführen.

(7) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
hat an den Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-
rungsträger (§ 447 g des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes) 100 Millionen Schilling am
20. April 1985 und 150 Millionen Schilling am
20. September 1985 zu überweisen.

(8) Der Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger hat aus dem Vermögen
des Erstattungsfonds gemäß § 15 des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/1974, an den
Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger
(§ 447 g des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes) 200 Millionen Schilling am 20. April 1985 und
300 Millionen Schilling am 20. September 1985 zu
überweisen.
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(9) Der Beitrag des Bundes zum Ausgleichsfonds
der Krankenversicherungsträger (§ 447 a Abs. 3 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) ist für
das Geschäftsjahr 1985 nicht zu leisten.

Art ikel VI

Zuschuß zu den Energiekosten

(1) Personen, die in den Monaten Februar 1985
bzw. November 1985 eine Ausgleichszulage zu
einer Pension aus der Pensionsversicherung nach
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz beziehen,
gebührt in den genannten Monaten zur Pension ein
Zuschuß zu den Energiekosten. Der Zuschuß
beträgt im Februar 1985 200 Schilling und im
November 1985 300 Schilling. Haben beide Ehe-
gatten Anspruch auf eine Pension mit Ausgleichs-
zulage und leben sie im gemeinsamen Haushalt, so
gebührt der Zuschuß nur zur höheren Pension.
Haben Bezieher einer Witwen(Witwer)pension und
von Waisenpensionen Anspruch auf Ausgleichszu-
lage und leben sie im gemeinsamen Haushalt, so
gebührt der Zuschuß nur zur Witwen(Witwer)pen-
sion.

(2) Der Zuschuß ist zu im Monat Februar 1985
bzw. November 1985 laufenden Pensionen in die-
sen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der
laufenden Pensionszahlung flüssig zu machen. Die
Zuschußbeträge nach Abs. 1 gelten für Zwecke der
Bemessung des Bundesbeitrages als Aufwand.

(3) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle der
Ablehnung und auch dann nur auf Begehren des
Berechtigten zu erteilen.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten
entsprechend auch für Bezieher

a) einer vom Einkommen abhängigen Leistung
nach dem Kriegsopferversorgungsge-
setz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz
oder dem Opferfürsorgegesetz;

b) einer Kleinrente nach dem Kleinrentnerge-
setz.

(5) Der Zuschuß hat bei der Ermittlung des Net-
toeinkommens (§ 292 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, § 149 Abs. 3 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, § 140
Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes)
außer Betracht zu bleiben.

(6) Personen, die in den Monaten Februar 1985
bzw. November 1985 Anspruch auf Arbeitslosen-
geld, Notstandshilfe, Bevorschussung von Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung oder Sondernot-

standshilfe für alleinstehende Mütter nach dem
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl.
Nr. 609/1977, oder auf Sonderunterstützung nach
dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBl.
Nr. 642/1973, haben, gebührt in den genannten
Monaten zu dieser Leistung ein Zuschuß zu den
Energiekosten gemäß Abs. 1 zweiter Satz, wenn
das Dreißigfache des Tagessatzes der Leistung im
Februar 1985 bzw. November 1985 nachstehende
Grenzen nicht übersteigt:

a) für Bezieher ohne Anspruch auf Familienzu-
schlag und Bezieher von Sonderunterstüt-
zung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 Sonderunterstüt-
zungsgesetz ohne einen Familienangehöri-
gen: den Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1
lit. a bb des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes;

b) für Bezieher mit Anspruch auf mindestens
einen Familienzuschlag und Bezieher von
Sonderunterstützung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1
Sonderunterstützungsgesetz mit mindestens
einem Familienangehörigen: den Richtsatz
gemäß § 293 Abs. 1 lit. a aa des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes.

Bei Beziehern von Arbeitslosengeld oder von
Arbeitslosengeld als Bevorschussung von Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung oder von Sonder-
unterstützung muß der Anfallstag der Leistung vor
dem 2. November 1984 (Zuschuß Februar 1985)
bzw. vor dem 2. August 1985 (Zuschuß Novem-
ber 1985) liegen.

(7) Der Zuschuß für die Personen nach dem
Abs. 6 ist im jeweils folgenden Monat flüssigzuma-
chen. Abs. 3 ist anzuwenden. Die Zuschüsse für
Bezieher von Leistungen nach dem Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz 1977 (AlVG) gelten als Aufwand
gemäß § 60 AlVG und sind bei der Bemessung des
Bundesbeitrages (§ 60 Abs. 3 AlVG) zu berücksich-
tigen. Die Abgeltungsbeträge für Bezieher von Son-
derunterstützung gelten als Kosten gemäß § 12 des
Sonderunterstützungsgesetzes. Abschnitt 5 des
AlVG ist nicht anzuwenden.

Art ikel VII
Das Entgeltfortzahlungsgesetz, BGBl. Nr.

399/1974, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 775/1974, 621/1977, 664/1978, 581/1980,
596/1981, 647/1982 und 590/1983 wird wie folgt
geändert:

Im § 13 Abs. 3 erster Satz ist der Ausdruck
„2,8 vH" durch den Ausdruck „2,6 vH" zu erset-
zen.

Art ikel VIII
Das Wehrrechtsänderungsgesetz 1983, BGBl.

Nr. 577, wird wie folgt geändert:
Im Artikel VI zweiter Satz ist der Ausdruck

„17,5 vH" durch den Ausdruck „18,5 vH" zu erset-
zen.
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Artikel IX

Inkrafttreten

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen-
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän-
ner 1985 in Kraft.

(2) Es treten in Kraft:

a) rückwirkend mit 1. Jänner 1984 Art. I 2 8
lit. a und Art. III Z 5;

b) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Jän-
ner 1985 Art. I Z 6;

c) mit dem 1. Jänner 1986:
Art. I Z 1, 2, 4 lit. b, 5, 7, 8 lit. b, 9 lit. a, 10,
11, 13, 14, 19, 21 bis 27, Art. II Z 10, 36 und
Art. III Z 2;

d) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Jän-
ner 1986 Art. I Z 4 lit. a.

(3) Art. VII tritt mit dem Beginn des Beitrags-
zeitraumes Jänner 1985 in Kraft und mit dem Ende
des Beitragszeitraumes Dezember 1986 außer
Kraft.

Artikel X

Vollziehung
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind

betraut:
a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 80 des

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z 15 der Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen;

b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§261 a
bzw. 284 a des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 18
bzw. 33 der Bundesminister für soziale Ver-
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Familie, Jugend und Konsumen-
tenschutz;

c) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. VIII
der Bundesminister für Landesverteidigung;

d) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für soziale Verwaltung.

Kirchschläger

Sinowatz

485. Bundesgesetz vom 27. November 1984,
mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungs-
gesetz geändert wird (9. Novelle zum Gewerb-

lichen Sozialversicherungsgesetz — GSVG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz,

BGBl. Nr. 560/1978, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. Nr. 684/1978, BGBl. Nr. 531/1979,
BGBl. Nr. 586/1980, BGBl. Nr. 283/1981, BGBl.
Nr. 589/1981, BGBl. Nr. 359/1982, BGBl. Nr.
648/1982, BGBl. Nr. 384/1983 und BGBl. Nr.
591/1983 wird geändert wie folgt:

1. Im § 4 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß der Z 5
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Folgende Z 6
ist anzufügen:

„6. die Bezieher einer Pension im Sinne des § 3
Abs. 1, wenn der Pensionsbezug im wesentlichen
auf eine Erwerbstätigkeit — bei Hinterbliebenen-
pensionen auf eine Erwerbstätigkeit des Verstorbe-
nen — zurückgeht, die die Pflichtversicherung in
der Pensionsversicherung nach § 3 Abs. 3 Z 1
begründet hat oder bei früherem Wirksamkeitsbe-
ginn dieser Bestimmung begründet hätte."

2. § 10 hat zu lauten:
„Familienversicherung

§ 10. (1) Durch die Satzung kann bestimmt wer-
den, daß Pflichtversicherte gemäß § 2 und § 3
Abs. 1 und Weiterversicherte gemäß § 8 unter den
im Abs. 2 vorgesehenen Voraussetzungen eine
Familienversicherung abschließen können für

a) Verwandte in auf- und absteigender Linie,
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in
der Seitenlinie bis zum zweiten Grad oder
mit dem (der) Versicherten verschwägerte
Personen gleichen Grades;

b) eine mit dem (der) Versicherten nicht ver-
wandte bzw. nicht verschwägerte andersge-
schlechtliche Person, die seit mindestens
zehn Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemein-
schaft lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit
unentgeltlich den Haushalt führt, wenn ein
im gemeinsamen Haushalt lebender arbeits-
fähiger Ehegatte nicht vorhanden ist.

Eine Familienversicherung gemäß lit. b kann nur
für eine einzige Person abgeschlossen werden.

(2) Der Abschluß einer Familienversicherung
gemäß Abs. 1 ist nur für Personen zulässig, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben
und die weder nach den Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes noch nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften selbst krankenversichert sind und für die
auch seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers Kranken-
fürsorge nicht vorgesehen ist.

293
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(3) Die Familienversicherung beginnt mit dem
auf die Anmeldung nächstfolgenden Monatsersten.
Wird jedoch eine Familienversicherung innerhalb
von vier Wochen nach Zustellung der Verständi-
gung des Versicherungsträgers über den Eintritt
der Pflichtversicherung angemeldet, so beginnt die
Familienversicherung, sofern dies ausdrücklich
beantragt wird, mit dem Tag des Eintrittes der
Pflichtversicherung. Für das Ende der Familienver-
sicherung gilt § 9 Abs. 3 entsprechend."

3. § 13 Abs. 1 zweiter Satz hat zu entfallen.

4. § 25 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Für die Ermittlung der Beitragsgrundlage
für Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 und gemäß
§ 3 Abs. 3 ist, soweit im folgenden nichts anderes
bestimmt wird, ein Zwölftel der Einkünfte aus einer
die Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz
begründenden Erwerbstätigkeit in dem dem Kalen-
derjahr, in das der Beitragsmonat (Abs. 10) fällt,
drittvorangegangenen Kalenderjahr heranzuzie-
hen; hiebei sind die für die Bemessung der Einkom-
mensteuer herangezogenen Einkünfte des Pflicht-
versicherten zugrunde zu legen. Bei den gemäß § 2
Abs. 1 Z 3 Pflichtversicherten sowie den Pflichtver-
sicherten, die zu Geschäftsführern einer der Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder angehörenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestellt sind,
gelten als Einkünfte aus einer die Pflichtversiche-
rung begründenden Erwerbstätigkeit die Einkünfte
als Geschäftsführer und die Einkünfte als Gesell-
schafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(2) Beitragsgrundlage ist
a) in der Krankenversicherung der gemäß

Abs. 1 ermittelte Betrag zuzüglich der auf
eine Investitionsrücklage, auf einen Investi-
tionsfreibetrag und auf einen nichtentnom-
menen Gewinn entfallenden Beträge,

b) in der Pensionsversicherung der gemäß
Abs. 1 ermittelte Betrag zuzüglich der auf
eine vorzeitige Abschreibung, auf eine Inve-
stitionsrücklage, auf einen Investitionsfreibe-
trag und auf einen nichtentnommenen
Gewinn entfallenden Beträge,

vervielfacht mit dem Produkt aus der Richtzahl
(§ 47) des Kalenderjahres, in das der Beitragsmonat
(Abs. 10) fällt, und aus den Richtzahlen der beiden
vorangegangenen Kalenderjahre, gerundet auf
volle Schilling."

5. a) Im § 25 Abs. 2 ist der Ausdruck „aus der
Richtzahl" durch den Ausdruck „aus der Aufwer-
tungszahl" und der Ausdruck „aus den Richtzah-
len" durch den Ausdruck „aus den Aufwertungs-
zahlen" zu ersetzen.

b) § 25 Abs. 5 Z 1 hat zu lauten:
„1. wenn Einkünfte bei Beginn der Versicherung

und in den folgenden zwei Kalenderjahren mangels

Vorliegens der hiefür notwendigen Nachweise
(§ 27 Abs. 4 und 5) nicht festgestellt werden kön-
nen, 5 638 S monatlich;"

c) Im § 25 Abs. 5 Z 2 ist der Betrag von 5000 S
durch den Betrag von 7 046 S zu ersetzen.

d) Im § 25 Abs. 5 letzter Satz sind der Betrag von
4000 S durch den Betrag von 5638 S, der Betrag
von 5000 S durch den Betrag von 7 046 S und der
Ausdruck „Richtzahl" durch den Ausdruck „Auf-
wertungszahl" zu ersetzen.

6. Im § 27 Abs. 1 Z 2 ist der Ausdruck „12,0 vH"
durch den Ausdruck „13,0 vH" zu ersetzen.

7. § 32 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Der Beitrag gemäß Abs. 1 beträgt für Fami-
lienangehörige im Sinne des § 10 Abs. 1

a) vor Vollendung des
18. Lebensjahres 25 vH,

b) nach Vollendung des
18. Lebensjahres 100 vH

des jeweiligen Beitrages des Pflichtversicherten.
Hiebei ist bei pflichtversicherten Pensionisten (§ 3
Abs. 1) von einem Beitrag auszugehen, der sich bei
Anwendung des für Pflichtversicherte geltenden
Beitragshundertsatzes auf die Pension einschließ-
lich der Zuschüsse und Ausgleichszulagen ergäbe."

8. a) § 33 Abs. 6 hat zu lauten:
„(6) Die Weiterversicherten haben als Beitrag

24 vH der Beitragsgrundlage zu leisten."

b) § 33 Abs. 8 letzter Satz hat zu lauten:
„Die Beiträge zur Höherversicherung sind späte-
stens am 31. Dezember des Jahres einzuzahlen, für
das sie gelten."

9. Im § 34 Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck
„101,5 vH" durch den Ausdruck „100,5 vH" zu
ersetzen.

10. a) Die Überschrift des § 47 hat zu lauten:

„Aufwertungszahl, Anpassungsfaktor und Aufwer-
tungsfaktoren"

b) § 47 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a
des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes ermittelte und kundgemachte Auf-
wertungszahl gilt auch für die Pensionsversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz;"

11. § 48 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Für das Kalenderjahr 1985 beträgt der Meß-

betrag 807,54 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist
dieser Meßbetrag neu festzusetzen. Der neue Meß-
betrag ergibt sich aus der Vervielfachung des letz-
ten Meßbetrages mit der Aufwertungszahl (§ 47)
des Kalenderjahres, für das der Meßbetrag neu
festzusetzen ist. Der Meßbetrag ist auf Groschen
zu runden."
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12. Im § 51 ist der Ausdruck „Richtzahl" jeweils
durch den Ausdruck „Aufwertungszahl" zu erset-
zen.

13. a) Die Überschrift des § 53 hat zu lauten:

„Vorausberechnung der Gebarung der Pensionsver-
sicherung"

b) Im § 53 haben die Absatzbezeichnung „(1)"
und der Abs. 2 zu entfallen.

14. a) § 60 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus
der Pensionsversicherung mit Ausnahme des
Anspruches auf Waisenpension noch Erwerbsein-
kommen (Abs. 3 und 4) aus einer gleichzeitig aus-
geübten Erwerbstätigkeit, die nicht die Pflichtversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz begründet,
erzielt, so ruhen unbeschadet des Abs. 2 40 vH der
Pension mit dem Betrag, um den das im Monat
gebührende Erwerbseinkommen 3 200 S übersteigt,
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die
Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß
und Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von
7000 S übersteigt. An die Stelle der Beträge von
3200 S und 7000 S treten ab 1. Jänner eines jeden
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 51 mit der
jeweiligen Richtzahl (§ 47) vervielfachten Beträge.

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf
a) Witwen(Witwer)pension anzuwenden,
b) Erwerbsunfähigkeitspension anzuwenden

und wird das Erwerbseinkommen aus einer
Erwerbstätigkeit erzielt, zu deren Ausübung
der Versicherte durch Maßnahmen der
Rehabilitation (§ 157 Abs. 1 dieses Bundes-
gesetzes bzw. §§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
bzw. § 149 Abs. 1 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes) befähigt wurde oder auf-
grund deren der Versicherte während des
Anspruches auf diese Pension, ohne daß ihm
Maßnahmen der Rehabilitation gewährt
worden sind, mindestens 36 Beitragsmonate
der Pflichtversicherung erworben hat,

so ruhen 40 vH der Witwen(Witwer)pension bzw.
der Erwerbsunfähigkeitspension mit dem Betrag,
um den das im Monat gebührende Erwerbseinkom-
men 5 959 S übersteigt, höchstens jedoch mit dem
Betrag, um den die Summe aus Pension zuzüglich
Hilflosenzuschuß und Erwerbseinkommen im
Monat den Betrag von 10 247 S übersteigt. An die
Stelle der Beträge von 5 959 S und 10 247 S treten
ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht-
nahme auf § 51 mit der jeweiligen Richtzahl (§ 47)
vervielfachten Beträge. Die Voraussetzung des
Vorliegens von 36 Beitragsmonaten der Pflichtver-
sicherung entfällt, sofern der Versicherte Beitrags-
monate der Pflichtversicherung erwirbt und ihm in
dieser Zeit ein Freibetrag aufgrund einer Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 65 vH
nach § 106 des Einkommensteuergesetzes 1972,
BGBl. Nr. 440, gebührt."

b) § 60 Abs. 6 hat zu lauten:
„(6) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-

dung der Abs. 1 bzw. 2 nicht während eines ganzen
Kalenderjahres gegeben, weil

a) der Pensionsberechtigte nicht während des
ganzen Jahres Anspruch auf Pension hatte
oder

b) nicht ständig erwerbstätig war oder
c) hat der Pensionsberechtigte während der

Zeit, in der er Anspruch auf Pension hatte,
ein Erwerbseinkommen (Abs. 3) erzielt, das
in den einzelnen Kalendermonaten nicht
gleich hoch war,

kann er beim leistungszuständigen Versicherungs-
träger bis 31. März des folgenden Kalenderjahres
beantragen, daß die Bestimmungen der Abs. 1
bzw. 2 für das vorangegangene Kalenderjahr oder
den Teil desselben, für den ein Pensionsanspruch
bestand, neuerlich angewendet werden, in den Fäl-
len der lit. b und c, sofern das erzielte Erwerbsein-
kommen während des ganzen Kalenderjahres das
Zwölffache des nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht
kommenden Monatseinkommens im vorangegan-
genen Kalenderjahr nicht überschritten hat; als
monatlich erzieltes Erwerbseinkommen ist dabei
das im Durchschnitt auf die Monate, in denen Pen-
sionsanspruch bestand, entfallende Erwerbsein-
kommen anzunehmen. Eine solche neuerliche Fest-
stellung kann jederzeit auch von Amts wegen erfol-
gen. Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber
dem zur Auszahlung gelangten monatlichen Pen-
sionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pensionsbe-
rechtigten zu erstatten."
Der bisherige Abs. 6 erhält die Bezeichnung 7.

c) § 60 Abs. 7 (neu) letzter Satz hat zu lauten:
„Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte Pen-
sionsansprüche nach deren Höhe aufzuteilen."

15. a) Im § 60 Abs. 1 sind der Betrag von 3200 S
jeweils durch den Betrag von 3306 S, der Betrag
von 7000 S jeweils durch den Betrag von 7231 S
und der Ausdruck „Richtzahl" durch den Aus-
druck „Aufwertungszahl" zu ersetzen.

b) Im § 60 Abs. 2 sind der Betrag von 5 959 S
jeweils durch den Betrag von 6 156 S, der Betrag
von 10 247 S jeweils durch den Betrag von 10 585 S
und der Ausdruck „Richtzahl" durch den Aus-
druck „Aufwertungszahl" zu ersetzen.

c) Im § 60 Abs. 4 ist der Betrag von 1 534 S
durch den Betrag von 1 585 S zu ersetzen.

d) § 60 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51
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mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) verviel-
fachte Betrag."

16. Im § 61 a haben die Absatzbezeichnung „(1)"
und der Abs. 2 zu entfallen.

17. a) § 62 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Bei der Anwendung des § 61 a sind die Pen-
sionen mit dem Hilflosenzuschuß, jedoch ohne die
besonderen Steigerungsbeträge für die Höherversi-
cherung (§ 141) und die Kinderzuschüsse heranzu-
ziehen. Bei der Anwendung des § 61 erfaßt das
Ruhen auch die Zuschüsse, jedoch nicht die beson-
deren Steigerungsbeträge für die Höherversiche-
rung (§ 141)."

b) § 62 Abs. 2 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung
mehrerer Ruhensbestimmungen vor, so sind diese
in der Reihenfolge § 61, § 61 a und § 60 anzuwen-
den;"

18. § 83 hat zu lauten:

„Anspruchsberechtigung für Angehörige

§ 83. (1) Anspruch auf die Leistungen der Kran-
kenversicherung besteht für Angehörige,

1. wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben und

2. wenn sie weder nach der Vorschrift dieses
Bundesgesetzes noch nach anderer gesetzlicher
Vorschrift krankenversichert sind und auch für sie
seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers Krankenfür-
sorge nicht vorgesehen ist.

(2) Als Angehörige gelten:
1. der Ehegatte,
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder

und die Wahlkinder,
3. die unehelichen Kinder einer weiblichen Versi-

cherten,
4. die unehelichen Kinder eines männlichen Ver-

sicherten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder
durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b ABGB),

5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem
Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben,

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten
unentgeltlich verpflegt werden oder das Pflegever-
hältnis auf einer behördlichen Bewilligung beruht.
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorüberge-
hend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Aus-
bildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das glei-
che gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten
oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des
Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege
eines Dritten befindet.

(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht von
ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres Ehegat-
ten, und zwar auch dann, wenn der andere leibliche
Elternteil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindschaft
besteht nach Auflösung oder Nichtigerklärung der
sie begründenden Ehe weiter.

(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als
Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehö-
rige, wenn und solange sie

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean-
sprucht, längstens bis zur Vollendung des
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbildung
zählt auch ein angemessener Zeitraum für die Vor-
bereitung auf die Ablegung der entsprechenden
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines
akademischen Grades. Ist die Schul- oder Berufs-
ausbildung durch die Erfüllung der Wehrpflicht,
der Zivildienstpflicht, durch Krankheit oder ein
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert wor-
den, so gelten sie als Angehörige über das
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der
Behinderung angemessenen Zeitraum;

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder
seit dem Ablauf des in Z 1 genannten Zeitraumes

a) infolge Krankheit oder Gebrechen erwerbs-
unfähig sind oder

b) erwerbslos sind.
Die Angehörigeneigenschaft besteht in den Fällen
der Z 2 lit. b längstens für die Dauer von 12 Mona-
ten ab den in Z 2 genannten Zeitpunkten.

(5) Kommt eine mehrfache Angehörigeneigen-
schaft gemäß Abs. 2 bzw. nach diesem und einem
anderen Bundesgesetz in Betracht, so wird die Lei-
stung nur einmal gewährt. Leistungspflichtig ist der
Versicherungsträger, bei dem die Leistung zuerst in
Anspruch genommen wird.

(6) Der Ehegatte (Abs. 2 Z 1) gilt nur als Ange-
höriger, soweit es sich nicht um eine Person han-
delt, die im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die
Sozialversicherung freiberuflich selbständig
Erwerbstätiger, BGBl. Nr. 624/1978, angeführt
ist."

19. a) Im § 92 Abs. 3 erster Satz und zweiter Satz
ist jeweils der Betrag von 18 S durch den Betrag
von 21 S zu ersetzen.

b) § 92 Abs. 3 dritter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle des Betrages von 21 S tritt ab 1. Jän-
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) ver-
vielfachte Betrag."

20. § 120 hat zu lauten:
„Wartezeit

§ 120. (1) Der Anspruch auf jede der im § 112
Abs. 1 angeführten Leistungen ist, abgesehen von
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den im 2. Unterabschnitt festgesetzten besonderen
Voraussetzungen, an die allgemeine Voraussetzung
geknüpft, daß die Wartezeit durch Versicherungs-
monate im Sinne des § 119 erfüllt ist.

(2) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus
dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbsun-
fähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des
Todes,

a) wenn der Versicherungsfall die Folge eines
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit
(SS 175 und 176 bzw. 177 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) ist, der (die) bei
einem in der Pensionsversicherung nach die-
sem oder einem anderen Bundesgesetz
Pflichtversicherten bzw. bei einem nach
§ 19 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes Selbstversicherten eingetreten ist,
oder

b) wenn der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor dem
vollendeten 24. Lebensjahr des Versicherten
liegt und der Versicherte mindestens sechs
Versicherungsmonate erworben hat, oder

c) wenn der Versicherungsfall die Folge einer
anerkannten Dienstbeschädigung im Sinne
der für Wehrpflichtige geltenden versor-
gungsrechtlichen Vorschriften ist.

(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag
(§ 113 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne die-
ses Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vor-
liegen:

1. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem
Versicherungsfall des Todes

a) wenn der Stichtag vor Vollendung des
55. Lebensjahres bei männlichen, vor Vollen-
dung des 50. Lebensjahres bei weiblichen
Versicherten liegt, 60 Monate;

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des
55. Lebensjahres bei männlichen, nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres bei weiblichen
Versicherten liegt, erhöht sich die Wartezeit
nach lit. a je nach dem Lebensalter des (der)
Versicherten für jeden weiteren Lebensmo-
nat um jeweils ein Monat bis' zum Höchst-
ausmaß von 180 Monaten;

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters 180 Versicherungsmonate.

(4) Die gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 für die Erfüllung
der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versi-
cherungsmonaten muß, unbeschadet der Bestim-
mungen des § 121,

1. im Falle des Abs. 3 Z 1 innerhalb der letzten
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; die-
ser Zeitraum verlängert sich, wenn der Stichtag
nach Vollendung des 55. Lebensjahres bei männli-
chen Versicherten bzw. nach Vollendung des

50. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten liegt,
je nach dem Lebensalter des (der) Versicherten für
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils zwei
Kalendermonate bis zum Höchstausmaß von
360 Kalendermonaten;

2. im Falle des Abs. 3 Z 2 innerhalb der letzten
360 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen.

(5) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs. 4 Z 1
bzw. 2 neutrale Zeiten (§ 121), so verlängert sich
der Zeitraum um diese neutralen Zeiten.

(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt, wenn bis zum
Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate erworben
sind."

21. § 121 Eingang hat zu lauten:
„Als neutral sind folgende Zeiten anzusehen, die
nicht Versicherungszeiten sind:"

22. § 123 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die gemäß Abs. 2 ermittelte Bemessungs-

grundlage ist nur auf den auf die Versicherungsmo-
nate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2) entfal-
lenden Steigerungsbetrag anzuwenden."

23. Im § 124 haben die Worte „der Grundbetrag
und" zu entfallen.

24. Im § 125 haben die Worte „des Grundbetra-
ges und" zu entfallen.

25. Dem § 131 ist ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben,
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen-
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän-
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte
während der Zeit, in der die Pension weggefallen
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein-
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das
nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes jeweils in Betracht kommende
Monatseinkommen nicht übersteigt, kann er beim
Versicherungsträger bis 31. März des folgenden
Kalenderjahres beantragen, daß die Bestimmungen
des Abs. 2 für das vorangegangene Kalenderjahr
neuerlich angewendet werden, wobei als monatlich
gebührendes Erwerbseinkommen ein Zwölftel der
Summe des Erwerbseinkommens des vorangegan-
genen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine solche
neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr-
betrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten
Pensionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pensions-
berechtigten zu erstatten."

26. § 133 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Als erwerbsunfähig gilt ferner der (die) Ver-
sicherte,

a) der (die) das 55. Lebensjahr vollendet hat,
und
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b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung
zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwen-
dig war,

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli-
chen oder geistigen Kräfte dauernd außerstande ist,
jener selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen,
die er (sie) zuletzt durch mehr als 60 Kalendermo-
nate ausgeübt hat."

27. § 139 hat zu lauten:

„Ausmaß der Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension

§ 139. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen-
sion bestehen aus dem Steigerungsbetrag und dem
Kinderzuschlag, bei Vorliegen einer Höherversi-
cherung auch aus dem besonderen Steigerungsbe-
trag nach § 141 Abs. 1.

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate
bis zum 360. Monat 1,9,
vom 361. Monat an 1,5.
Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmo-
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für
jeden restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden.

(3) Liegt der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor der Voll-
endung des 50. Lebensjahres, erhöht sich der sich
nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf
Monate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten
nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 1,9 mit
der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz 50
nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). Abs. 2
zweiter Satz gilt entsprechend.

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu-
ziehen."

28. § 140 hat zu lauten:

„Kinderzuschlag

§ 140. (1) Der sich nach § 139 ergebende Hun-
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher-
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver-
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 4, im Aus-
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer-
den der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder-
zuschlag).

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1
und § 139 Abs. 2 darf bei Vorliegen von weniger als
61 Versicherungsmonaten 27 nicht übersteigen.

Dieser Hundertsatz erhöht sich für jeden weiteren
Versicherungsmonat vom 61. Monat bis zum
359. Monat um 0,1.

(3) Wird ein Kind an Kindes Statt angenommen
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so
gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten.

(4) Bei Vorliegen von mehr als 359 Versiche-
rungsmonaten gebührt keine Erhöhung des sich
nach § 139 ergebenden Hundertsatzes."

29. § 141 hat zu lauten:

„Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur
Höherversicherung; Höherversicherungspension

§ 141. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung,
die für Versicherungszeiten geleistet wurden oder
gemäß § 142 als geleistet gelten, ist ein besonderer
Steigerungsbetrag zur Alters(Erwerbsunfähig-
keits)pension zu gewähren.

(2) Männliche Pflichtversicherte, die das
65. Lebensjahr, und weibliche Pflichtversicherte,
die das 60. Lebensjahr vollendet, die Wartezeit für
die Alterspension erfüllt, jedoch aus dem Grund
der Nichterfüllung der besonderen Voraussetzun-
gen des § 130 Abs. 2 keinen Anspruch auf Alters-
pension haben, erhalten für die zur Höherversiche-
rung geleisteten Beiträge auf Antrag eine Höher-
versicherungspension.

(3) Fällt während des Bezuges der Höherversi-
cherungspension die Alterspension gemäß § 130 an,
so ist anstelle der Höherversicherungspension der
besondere Steigerungsbetrag gemäß Abs. 1 im Aus-
maß der bisherigen Höherversicherungspension zu
gewähren.

(4) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages gemäß Abs. 1 sind Beiträge zur
Höherversicherung, die für vor dem 1. Jänner 1986
gelegene Versicherungszeiten geleistet wurden
oder als geleistet gelten, mit den ihrer zeitlichen
Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktoren
(§ 47) aufzuwerten. Der besondere Steigerungsbe-
trag beträgt für Beiträge zur Höherversicherung
für Versicherungszeiten aus der Zeit vor dem
1. Jänner 1986 monatlich 1 vH der Beiträge zur
Höherversicherung.

(5) Für die Bemessung der Höherversicherungs-
pension gemäß Abs. 2 sind Beiträge zur Höherver-
sicherung, die für vor dem 1. Jänner 1986 gelegene
Versicherungszeiten geleistet wurden oder als
geleistet gelten, mit den ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden Aufwertungsfaktoren (§ 47) aufzu-
werten. Der Monatsbetrag der Höherversiche-
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rungspension wird in Hundertsätzen der zur
Höherversicherung geleisteten Beiträge, entspre-
chend dem Alter des Versicherten im Zeitpunkt der
Beitragsleistung, wie folgt bemessen:

(6) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages und des Monatsbetrages der Höher-
versicherungspension sind Beiträge zur Höherversi-
cherung, die für nach dem 31. Dezember 1985
gelegene Versicherungszeiten geleistet wurden
oder als geleistet gelten, mit dem ihrer zeitlichen
Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor
(§ 47) aufzuwerten und mit einem Faktor zu ver-
vielfachen. Dieser Faktor ist durch Verordnung des
Bundesministers für soziale Verwaltung nach versi-
cherungsmathematischen Grundsätzen festzuset-
zen. Die Verordnung bedarf der Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrates.

(7) Der monatlich gebührende besondere Steige-
rungsbetrag und der Monatsbetrag der Höherversi-
cherungspension für nach dem 31. Dezember 1985
gelegene Versicherungszeiten ist die Summe der
nach Maßgabe des Abs. 5 berechneten Beträge für
die jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei-
stet gelten."

30. a) § 145 Abs. 1 lit. c hat zu lauten:
„c) Anspruch auf Erwerbsunfähig-

keits(Alters)pension und nach deren Anfall
weitere Beitragszeiten der Pflichtversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz oder dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben
hatte, 60 vH der Erwerbsunfähig-
keits(Alters)pension; hiebei ist das Ausmaß
der in der Erwerbsunfähigkeits(Alters)pen-
sion berücksichtigten Steigerungsbeträge
(§ 140 Abs. 2) um die auf diese Beitragszei-
ten entfallenden Steigerungsbeträge zu erhö-
hen, und zwar bis zum Höchstausmaß von
540 Versicherungsmonaten; ein in der
Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension allen-
falls berücksichtigter Zurechnungszuschlag
(§ 139 Abs. 3) vermindert sich entspre-
chend."

b) Im § 145 Abs. 1 ist der vorletzte und letzte
Satz durch folgenden Satz zu ersetzen:
„Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf-
losenzuschuß außer Ansatz zu bleiben."

31. § 146 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen.

32. § 147 erster Satz hat zu lauten:
„Die Waisenpension beträgt für jedes einfach ver-
waiste Kind 40 vH, für jedes doppelt verwaiste
Kind 60 vH der Witwen(Witwer)pension nach
§ 145 Abs. 1, auf die nach dem verstorbenen Eltern-
teil Anspruch besteht oder bestünde; die Erhöhung
des Hundertsatzes nach § 139 durch den Kinderzu-
schlag bleibt hiebei unberücksichtigt."

33. § 148 zweiter und dritter Satz haben zu lau-
ten:
„Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle Pen-
sionen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind Wit-
wen(Witwer)pensionen gemäß § 136 Abs. 4 und
§ 145 Abs. 3 nicht zu berücksichtigen; diese dürfen
jedoch den Betrag der gekürzten Witwen(Wit-
wer)pension nach § 136 Abs. 1 nicht übersteigen
und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes verhält-
nismäßig zu kürzen."

34. Im § 149 Abs. 4 lit. h sind der Betrag von
810 S durch den Betrag von 1 140 S und der Aus-
druck „Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwer-
tungszahl" zu ersetzen.

35. Im § 152 Abs. 2 ist der Ausdruck „§§ 58
Abs. 3 Z 2 und 60 bis 63" durch den Ausdruck
„§§ 58 Abs. 3 Z 2,60,61 a, 62 und 63" zu ersetzen.

36. Dem § 156 Abs. 1 ist folgender Satz anzufü-
gen:
„Der Ersatz für Ausgleichszulagen ist dem Versi-
cherungsträger monatlich mit einem Betrag in der
Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der im fol-
genden Monat zur Auszahlung gelangenden Aus-
gleichszulagen zu bevorschussen."

37. Im § 170 Abs. 5 sind der Betrag von 1 921 S
durch den Betrag von 2 707 S und der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

38. a) § 216 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Der Versicherungsträger hat für jedes
Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der jeden-
falls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schlußbi-
lanz zum Ende des Jahres bestehen muß, und einen
Geschäftsbericht zu verfassen und dem Bundesmi-
nisterium für soziale Verwaltung vorzulegen.

(2) Der Versicherungsträger hat statistische
Nachweisungen zu verfassen."
Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

b) § 216 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung
hat nach Anhörung des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger Weisungen
für die Rechnungsführung, Rechnungslegung, die
Erstellung des Jahresvoranschlages sowie des Jah-
resberichtes (Abs. 1) und für die statistischen Nach-
weisungen (Abs. 2) zu erlassen."
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39. a) Im § 236 lit. a ist der Betrag von 3 491 S
durch den Betrag von 4 920 S und der Betrag von
1 948 S durch den Betrag von 2 746 S zu ersetzen.

b) Im § 236 lit. b ist der Betrag von 1 948 S durch
den Betrag von 2 746 S zu ersetzen.

c) Im § 236 letzter Satz ist der Ausdruck „Richt-
zahl" durch den Ausdruck „Aufwertungszahl" zu
ersetzen.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(1) Personen, die am 31. Dezember 1984 nach
den in diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen
Bestimmungen in der Krankenversicherung nach
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen
des Art. I Z 1 dieses Bundesgesetzes aber von dieser
Pflichtversicherung ausgenommen sind, bleiben
pflichtversichert, solange die für den Bestand der
Pflichtversicherung nach den bisherigen Vorschrif-
ten maßgeblichen Voraussetzungen weiterhin
zutreffen. Im übrigen sind auf eine solche Pflicht-
versicherung die Bestimmungen des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes weiterhin anzuwen-
den. Die Bestimmung des § 4 Abs. 2 Z 6 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z 1 ist jedoch nicht auf Personen
anzuwenden, die am 31. Dezember 1984 nach den
in diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen
Bestimmungen des § 83 Abs. 6 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes als Angehörige gegol-
ten haben.

(2) Bei der Anwendung der Bestimmungen des
§ 25 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 3 lit. a tritt an
die Stelle der Aufwertungszahl für die Zeit vor dem
1. Jänner 1986 die nach den Vorschriften des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes über die
Pensionsanpassung jeweils in Geltung gestandene
Richtzahl.

(3) Wenn dies für den Versicherten günstiger ist,
sind die Bestimmungen des § 60 Abs. 1, 2 und 6 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der
am 31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen
Fassung für Fälle des Zusammentreffens eines Pen-
sionsanspruches aus der Pensionsversicherung mit
Erwerbseinkommen weiterhin anzuwenden, wenn
die Pension im Dezember 1984 geruht hat, solange
das zum Ruhen führende Erwerbseinkommen auf-
grund ein und derselben Erwerbstätigkeit weiterhin
erzielt wird.

(4) Die Bestimmungen der §§ 120, 123 Abs. 1, 2
und 3, 124, 125, 141, 145 Abs. 1, 146 Abs. 4, 147
und 148 des Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setzes in der Fassung des Art. I Z 20, 22, 23, 24, 29,

30, 31, 32 und 33 sind nur auf Versicherungsfälle
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 1984 liegt.

(5) Personen, die erst aufgrund der Bestimmung
des § 120 des Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setzes in der Fassung des Art. I Z 20 Anspruch auf
eine Leistung aus der Pensionsversicherung nach
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
erhalten, gebührt diese Leistung ab 1. Jänner 1985,
wenn der Versicherungsfall und die besonderen
Anspruchsvoraussetzungen vor dem 1. Jänner 1985
eingetreten sind und der Antrag bis 31. Dezem-
ber 1985 gestellt wird, sonst ab dem auf die Antrag-
stellung folgenden Monatsersten.

(6) Die Bestimmung des § 120 Abs. 6 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z 20 ist auf Versicherungsfälle,
in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1984
liegt, sofern der Versicherte nach den am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen
Bestimmungen über die allgemeinen Voraussetzun-
gen keinen Anspruch auf eine Leistung aus den
Versicherungsfällen der dauernden Erwerbsunfä-
higkeit bzw. des Alters gehabt hätte, mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß 180 Beitragsmonate, insge-
samt aber, wenn der Stichtag

erworben sein müssen.

(7) Die Bestimmungen des § 125 des Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-
sung sind nach einer weggefallenen Pension auch
auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der
Stichtag nach dem 31. Dezember 1984 liegt, wenn
die weggefallene Pension einen Grundbetrag ent-
halten hat; dabei findet die Bestimmung des § 139
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z 27 keine Anwendung; an
ihre Stelle tritt die Bestimmung des § 139 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der
am 31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen
Fassung.

(8) Die Bestimmungen der §§ 139 und 140 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z 27 und 28 sind nur auf Versi-
cherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag
nach dem 31. Dezember 1984 liegt; bei Leistungen
aus dem Versicherungsfall des Todes ist die Bestim-
mung des § 139 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialver-
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 27
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auf Hinterbliebenenpensionen anzuwenden, für die
der Stichtag nach dem 31. Dezember 1984 liegt,
sofern diese von einer Erwerbsunfähig-
keits(Alters)pension bemessen werden, deren Stich-
tag ebenfalls nach dem 31. Dezember 1984 liegt.
Bei der Ermittlung des Ausmaßes von Hinterbliebe-
nenpensionen, bei denen der Stichtag zwar nach
dem 31. Dezember 1984 liegt, die sich jedoch von
einer Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension ableiten,
deren Stichtag vor dem 1. Jänner 1985 liegt, findet
die Bestimmung des § 139 Abs. 3 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z 27 keine Anwendung; an ihre Stelle treten
die Bestimmungen der §§ 139 und 145 Abs. 1 letz-
ter Satz des Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setzes in der am 31. Dezember 1984 in Geltung
gestandenen Fassung.

(9) Abweichend von Abs. 8 bleibt, wenn dies für
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmung des
§ 139 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset-
zes in der am 31. Dezember 1984 in Geltung
gestandenen Fassung für Versicherungsfälle, deren
Stichtag in den Kalenderjahren 1985 bzw. 1986
liegt, mit der Maßgabe weiterhin anwendbar, daß
ein Grundbetragszuschlag nicht gewährt wird und
im Falle des § 139 des Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetzes an die Stelle des Grundbetrages
von 30 vH der Bemessungsgrundlage, wenn der
Stichtag im Kalenderjahr 1985 liegt, ein Grundbe-
trag von 22 vH bzw., wenn der Stichtag im Kalen-
derjahr 1986 liegt, ein Grundbetrag von 14 vH der
Bemessungsgrundlage tritt. Hiebei gelten die
§§ 123 Abs. 3 und 124 des Gewerblichen Sozialver-
sicherungsgesetzes in der am 31. Dezember 1984
geltenden Fassung.

(10) Für Versicherungsfälle mit Stichtag 1. Jän-
ner, 1. Februar, 1. März oder 1. April 1985 sind
anstelle der am 1. Jänner 1985 in Kraft tretenden
Bestimmungen über die Leistungen der Pensions-
versicherung die am 31. Dezember 1984 in Geltung
gestandenen Bestimmungen weiterhin anzuwen-
den, wenn es für den Versicherten günstiger ist.

(11) Die Bestimmung des § 120 Abs. 3 Z 1 lit. b
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z 20 ist hinsichtlich des
Höchstausmaßes der Versicherungsmonate mit der
Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchstausmaß
bei Versicherungsfällen, wenn der Stichtag

beträgt.

(12) Die Bestimmung des § 120 Abs. 4 Z 1 zwei-
ter Halbsatz des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 20 ist hin-
sichtlich des Höchstausmaßes der Kalendermonate
mit der Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchst-
ausmaß bei Versicherungsfällen, wenn der Stichtag

beträgt.

(13) Die Bestimmung des § 133 Abs. 2 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z 26 ist nur auf Versicherungs-
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 1984 liegt.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(1) Im Art. II Abs. 4 der 4. Novelle zum Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 283/
1981, ist der Ausdruck „1. Jänner 1985" durch den
Ausdruck „1. Jänner 1989" und der Ausdruck
„1. Jänner 1989" durch den Ausdruck „1. Jän-
ner 1995" zu ersetzen.

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 29
Abs. 1 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset-
zes beträgt das Ausmaß des aus Mitteln der Pen-
sionsversicherung zur Krankenversicherung der
Pensionisten zu leistenden Beitrages

für das Jahr 1985 10,0 vH,
für das Jahr 1986 10,3 vH.

(3) Art. IV Abs. 3 der 8. Novelle zum Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 591/
1983, wird aufgehoben.

Artikel IV

Inkrafttreten
Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der Bestim-

mungen des Art. I Z 3, 5, 8 lit. b, 10, 11, 12, 13, 15,
19, 29, 34, 37 und 39 mit 1. Jänner 1986, hinsicht-
lich aller übrigen Bestimmungen mit 1. Jänner 1985
in Kraft

Artikel V

Vollziehung
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind

betraut:
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a) hinsichtlich der Bestimmung des § 34 Abs. 2
des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset-
zes in der Fassung des Art. I Z 9 der Bundes-
minister für soziale Verwaltung im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen;

b) hinsichtlich der Bestimmung des § 140 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z 28 der Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Familie,
Jugend und Konsumentenschutz;

c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für soziale Verwaltung.

Kirchschläger

Sinowatz

4 8 6 . Bundesgesetz vom 27. November 1984,
mit dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz
geändert wird (8. Novelle zum Bauern-Sozial-

versicherungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl.

Nr. 559/1978, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 684/1978, BGBl. Nr. 532/1979, BGBl.
Nr. 587/1980, BGBl. Nr. 284/1981, BGBl.
Nr. 590/1981, BGBl. Nr. 649/1982, BGBl.
Nr. 384/1983 und BGBl. Nr. 592/1983 wird geän-
dert wie folgt:

1. § 10 Abs. 1 zweiter Satz hat zu entfallen.

2. § 23 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Kann ein Versicherungswert im Sinne des
Abs. 2 nicht ermittelt werden, weil von den Finanz-
behörden für den land(forst)wirtschaftlichen
Betrieb ein Einheitswert des land(forst)wirtschaftli-
chen Vermögens gemäß den §§ 29 bis 50 des
Bewertungsgesetzes nicht festgestellt wird, so ist
ein Zwölftel der Einkünfte aus jeder die Pflichtver-
sicherung nach diesem Bundesgesetz begründenden
Erwerbstätigkeit in dem dem Kalenderjahr, in das
der Beitragsmonat fällt, drittvorangegangenen
Kalenderjahr heranzuziehen. Hiebei sind zur
Ermittlung der Beitragsgrundlage

a) in der Krankenversicherung die für die
Bemessung der Einkommensteuer herange-
zogenen Einkünfte des Pflichtversicherten
zuzüglich der auf eine Investitionsrücklage,
auf einen Investitionsfreibetrag und auf
einen nichtentnommenen Gewinn entfallen-
den Beträge,

b) in der Pensionsversicherung die für die
Bemessung der Einkommensteuer herange-
zogenen Einkünfte des Pflichtversicherten
zuzüglich der auf eine vorzeitige Abschrei-
bung, auf eine Investitionsrücklage, auf
einen Investitionsfreibetrag und auf einen
nichtentnommenen Gewinn entfallenden
Beträge

zugrunde zu legen. Beitragsgrundlage ist der sich
hienach ergebende Betrag, vervielfacht mit dem
Produkt aus der Richtzahl (§ 45) des Kalenderjah-
res, in das der Beitragsmonat (Abs. 10) fällt, und
aus den Richtzahlen der beiden vorangegangenen
Kalenderjahre, gerundet auf volle Schilling. Die
Beitragsgrundlage darf jedoch den kleinsten sich
gemäß Abs. 2 ergebenden Versicherungswert nicht
unterschreiten."

3. a) Im § 23 Abs. 2 haben der vierte und fünfte
Satz zu lauten:
„Der Hundertsatz beträgt:

1. bei Einheitswerten bis zu 70000 S . . 7,73510;
2. für je weitere 1000 S Einheitswert

bei Einheitswerten
von 71000 S bis 120000 S 8,59456
von 121000 S bis 150000 S 6,98308
von 151000 S bis 200000 S 4,83444
von 201000 S bis 300000 S 3,92127
von 301000 S bis 400000 S 2,90066
von 401000 S bis 500000 S 2,14864
von 501000 S bis 600000 S 1,61148
über 600000 S 1,23547.

Diese Hundertsätze sind mit Wirksamkeit ab
1. Jänner eines jeden Jahres unter Bedachtnahme
auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45)
mit der Maßgabe zu vervielfachen, daß die sich
ergebenden Hundertsätze auf fünf Dezimalstellen
zu runden sind."

b) § 23 Abs. 4 zweiter Satz hat zu lauten:
„Beitragsgrundlage ist der sich hienach ergebende
Betrag, vervielfacht mit dem Produkt aus der Auf-
wertungszahl (§ 45) des Kalenderjahres, in das der
Beitragsmonat (Abs. 10) fällt, und aus den Aufwer-
tungszahlen der beiden vorangegangenen Kalen-
derjahre, gerundet auf volle Schilling."

c) § 23 Abs. 10 lit. a hat zu lauten:
„a) für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 Pflichtversicher-

ten 3 124 S monatlich (Mindestbeitrags-
grundlage). An die Stelle dieses Betrages tritt
ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter
Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte
Betrag;".

4. Im § 24 Abs. 2 ist der Ausdruck „12,0 vH"
durch den Ausdruck „12,5 vH" zu ersetzen.

5. § 28 Abs. 5 hat zu lauten:
„(5) Die Weiterversicherten haben als Beitrag

24 vH der Beitragsgrundlage zu leisten."
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6. § 29 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Beiträge zur Höherversicherung sind

spätestens am 31. Dezember des Jahres einzuzah-
len, für das sie gelten."

7. Im § 30 Abs. 7 sind der Betrag von 66 S jeweils
durch den Betrag von 93 S und der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

8. Im § 31 Abs. 4 erster Satz ist der Ausdruck
„101,5 vH" durch den Ausdruck „100,5 vH" zu
ersetzen.

9. a) Die Überschrift des § 45 hat zu lauten:

„Aufwertungszahl, Anpassungsfaktor und Aufwer-
tungsfaktoren"

b) § 45 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a
des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes ermittelte und kundgemachte Auf-
wertungszahl gilt auch für die Pensionsanpassung
nach diesem Bundesgesetz;"

10. Im § 47 ist der Ausdruck „Richtzahl" jeweils
durch den Ausdruck „Aufwertungszahl" zu erset-
zen.

11. a) Die Überschrift des § 49 hat zu lauten:

„Vorausberechnung der Gebarung der Pensionsver-
sicherung"

b) Im § 49 haben die Absatzbezeichnung „(1)"
und der Abs. 2 zu entfallen.

12. a) § 56 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus
der Pensionsversicherung mit Ausnahme des
Anspruches auf Waisenpension noch Erwerbsein-
kommen (Abs. 3 und 4) aus einer gleichzeitig aus-
geübten Erwerbstätigkeit, die nicht die Pflichtversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz begründet,
erzielt, so ruhen unbeschadet des Abs. 2 40 vH der
Pension mit dem Betrag, um den das im Monat
gebührende Erwerbseinkommen 3 200 S übersteigt,
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die
Summe aus Pension zuzüglich Hilflosenzuschuß
und Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von
7000 S übersteigt. An die Stelle der Beträge von
3200 S und 7000 S treten ab 1. Jänner eines jeden
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der
jeweiligen Richtzahl (§ 45) vervielfachten Beträge.

(2) Ist Abs. 1 auf einen Anspruch auf
a) Witwen(Witwer)pension anzuwenden,
b) Erwerbsunfähigkeitspension anzuwenden

und wird das Erwerbseinkommen aus einer
Erwerbstätigkeit erzielt, zu deren Ausübung
der Versicherte durch Maßnahmen der
Rehabilitation (§ 149 Abs. 1 dieses Bundes-
gesetzes bzw. §§ 198 Abs. 1 und 300 Abs. 1

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
bzw. § 157 Abs. 1 des Gewerblichen Sozial-
versicherungsgesetzes) befähigt wurde oder
auf Grund deren der Versicherte während
des Anspruches auf diese Pension, ohne daß
ihm Maßnahmen der Rehabilitation gewährt
worden sind, mindestens 36 Beitragsmonate
der Pflichtversicherung erworben hat,

so ruhen 40 vH der Witwen(Witwer)pension bzw.
der Erwerbsunfähigkeitspension mit dem Betrag,
um den das im Monat gebührende Erwerbseinkom-
men 5 959 S übersteigt, höchstens jedoch mit dem
Betrag, um den die Summe aus Pension zuzüglich
Hilflosenzuschuß und Erwerbseinkommen im
Monat den Betrag von 10 247 S übersteigt. An die
Stelle der Beträge von 5 959 S und 10 247 S treten
ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedacht-
nahme auf § 47 mit der jeweiligen Richtzahl (§ 45)
vervielfachten Beträge. Die Voraussetzung des
Vorliegens von 36 Beitragsmonaten der Pflichtver-
sicherung entfällt, sofern der Versicherte Beitrags-
monate der Pflichtversicherung erwirbt und ihm in
dieser Zeit ein Freibetrag auf Grund einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 65 vH
nach § 106 des Einkommensteuergesetzes 1972,
BGBl. Nr. 440, gebührt."

b) § 56 Abs. 6 hat zu lauten:
„(6) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-

dung der Abs. 1 bzw. 2 nicht während eines ganzen
Kalenderjahres gegeben, weil

a) der Pensionsberechtigte nicht während des
ganzen Jahres Anspruch auf Pension hatte
oder

b) nicht ständig erwerbstätig war oder
c) hat der Pensionsberechtigte während der

Zeit, in der er Anspruch auf Pension hatte,
ein Erwerbseinkommen (Abs. 3) erzielt, das
in den einzelnen Kalendermonaten nicht
gleich hoch war,

kann er beim leistungszuständigen Versicherungs-
träger bis 31. März des folgenden Kalenderjahres
beantragen, daß die Bestimmungen der Abs. 1
bzw. 2 für das vorangegangene Kalenderjahr oder
den Teil desselben, für den ein Pensionsanspruch
bestand, neuerlich angewendet werden, in den Fäl-
len der lit. b und c, sofern das erzielte Erwerbsein-
kommen während des ganzen Kalenderjahres das
Zwölffache des nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht
kommenden Monatseinkommens im vorangegan-
genen Kalenderjahr nicht überschritten hat; als
monatlich erzieltes Erwerbseinkommen ist dabei
das im Durchschnitt auf die Monate, in denen Pen-
sionsanspruch bestand, entfallende Erwerbsein-
kommen anzunehmen. Eine solche neuerliche Fest-
stellung kann jederzeit auch von Amts wegen erfol-
gen. Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegenüber
dem zur Auszahlung gelangten monatlichen Pen-
sionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pensionsbe-
rechtigten zu erstatten."



2410 201. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1984 — Nr. 486

c) Der bisherige Abs. 6 erhält die Bezeichnung 7.
d) § 56 Abs. 7 (neu) letzter Satz hat zu lauten:

„Der Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte Pen-
sionsansprüche nach deren Höhe aufzuteilen."

13. a) Im § 56 Abs. 1 sind der Betrag von 3200 S
jeweils durch den Betrag von 3306 S, der Betrag
von 7000 S jeweils durch den Betrag von 7231 S
und der Ausdruck „Richtzahl" durch den Aus-
druck „Aufwertungszahl" zu ersetzen.

b) Im § 56 Abs. 2 sind der Betrag von 5 959 S
jeweils durch den Betrag von 6 156 S, der Betrag
von 10 247 S jeweils durch den Betrag von 10 585 S
und der Ausdruck „Richtzahl" durch den Aus-
druck „Aufwertungszahl" zu ersetzen.

c) Im § 56 Abs. 4 ist der Betrag von 1 534 S
durch den Betrag von 1 585 S zu ersetzen.

d) § 56 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 47
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) verviel-
fachte Betrag."

14. Im § 57 a haben die Absatzbezeichnung „(1)"
und der Abs. 2 zu entfallen.

15. a) § 58 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Bei Anwendung des § 57 a sind die Pensio-

nen mit dem Hilflosenzuschuß, jedoch ohne die
besonderen Steigerungsbeträge für Höherversiche-
rung (§ 132) und die Kinderzuschüsse heranzuzie-
hen. Bei der Anwendung des § 57 erfaßt das Ruhen
auch die Zuschüsse, jedoch nicht die besonderen
Steigerungsbeträge für die Höherversicherung
(§ 132)"

b) § 58 Abs. 2 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Liegen die Voraussetzungen für die Anwendung
mehrerer Ruhensbestimmungen vor, so sind diese
in der Reihenfolge § 57 Abs. 1, § 57 a und § 56
anzuwenden;".

16. a) Im § 86 Abs. 3 erster Satz und zweiter Satz
ist jeweils der Betrag von 18 S durch den Betrag
von 21 S zu ersetzen.

b) § 86 Abs. 3 dritter Satz hat zu lauten:
„An die Stelle des Betrages von 21 S tritt ab 1. Jän-
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) ver-
vielfachte Betrag."

17. § 111 hat zu lauten:

„Wartezeit

§ 111. (1) Der Anspruch auf jede der im § 103
Abs. 1 angeführten Leistungen ist, abgesehen von
den im 2. Unterabschnitt festgesetzten besonderen
Voraussetzungen, an die allgemeine Voraussetzung
geknüpft, daß die Wartezeit durch Versicherungs-
monate im Sinne des § 110 erfüllt ist.

(2) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus
dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbsun-
fähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des
Todes,

a) wenn der Versicherungsfall die Folge eines
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit
(§§ 175 und 176 bzw. 177 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) ist, der (die) bei
einem in der Pensionsversicherung nach die-
sem oder einem anderen Bundesgesetz
Pflichtversicherten bzw. bei einem nach
§ 19 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes Selbstversicherten eingetreten ist,
oder

b) wenn der Stichtag (§ 104 Abs. 2) vor dem
vollendeten 24. Lebensjahr des Versicherten
liegt und der Versicherte mindestens sechs
Versicherungsmonate erworben hat, oder

c) wenn der Versicherungsfall die Folge einer
anerkannten Dienstbeschädigung im Sinne
der für Wehrpflichtige geltenden versor-
gungsrechtlichen Vorschriften ist.

(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag
(§ 104 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne die-
ses Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vor-
liegen:

1. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus dem
Versicherungsfall des Todes

a) wenn der Stichtag vor Vollendung des
55. Lebensjahres bei männlichen, vor Vollen-
dung des 50. Lebensjahres bei weiblichen
Versicherten liegt, 60 Monate;

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des
55. Lebensjahres bei männlichen, nach Voll-
endung des 50. Lebensjahres bei weiblichen
Versicherten liegt, erhöht sich die Wartezeit
nach lit. a je nach dem Lebensalter des (der)
Versicherten für jeden weiteren Lebensmo-
nat um jeweils ein Monat bis zum Höchst-
ausmaß von 180 Monaten;

2. für eine Leistung aus dem Versicherungsfall
des Alters 180 Versicherungsmonate.

(4) Die gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 für die Erfüllung
der Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versi-
cherungsmonaten muß, unbeschadet der Bestim-
mungen des § 112,

1. im Falle des Abs. 3 Z 1 innerhalb der letzten
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; die-
ser Zeitraum verlängert sich, wenn der Stichtag
nach Vollendung des 55. Lebensjahres bei männli-
chen Versicherten bzw. nach Vollendung des
50. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten liegt,
je nach dem Lebensalter des (der) Versicherten für
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils zwei
Kalendermonate bis zum Höchstausmaß von
360 Kalendermonaten;

2. im Falle des Abs. 3 Z 2 innerhalb der letzten
360 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen.

(5) Fallen in den Zeitraum gemäß Abs. 4 Z 1
bzw. Z 2 neutrale Zeiten (§ 112), so verlängert sich
der Zeitraum um diese neutralen Zeiten.
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(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt, wenn bis zum
Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate erworben
sind."

18. § 112 Eingang hat zu lauten:
„Als neutral sind folgende Zeiten anzusehen, die
nicht Versicherungszeiten sind:"

19. § 114 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die gemäß Abs. 2 ermittelte Bemessungs-

grundlage ist nur auf den auf die Versicherungsmo-
nate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2) entfal-
lenden Steigerungsbetrag anzuwenden."

20. Im § 115 haben die Worte „der Grundbetrag
und" zu entfallen.

21. Im § 116 haben die Worte „des Grundbetra-
ges und" zu entfallen.

22. Dem § 122 ist ein Abs. 3 mit folgendem
Wortlaut anzufügen:

„(3) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben,
war der Pensionsberechtigte aber in diesem Kalen-
derjahr nicht ständig selbständig oder unselbstän-
dig erwerbstätig oder hat der Pensionsberechtigte
während der Zeit, in der die Pension weggefallen
war, ein Erwerbseinkommen bezogen, das in ein-
zelnen Kalendermonaten dieses Kalenderjahres das
nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes jeweils in Betracht kommende
Monatseinkommen nicht übersteigt, kann er beim
Versicherungsträger bis 31. März des folgenden
Kalenderjahres beantragen, daß die Bestimmungen
des Abs. 2 für das vorangegangene Kalenderjahr
neuerlich angewendet werden, wobei als monatlich
gebührendes Erwerbseinkommen ein Zwölftel der
Summe des Erwerbseinkommens des vorangegan-
genen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine solche
neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehr-
betrag gegenüber dem zur Auszahlung gelangten
Pensionsbetrag, ist der Mehrbetrag dem Pensions-
berechtigten zu erstatten."

23. § 130 hat zu lauten:

„Ausmaß der Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension

§ 130. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen-
sion bestehen aus dem Steigerungsbetrag und dem
Kinderzuschlag, bei Vorliegen einer Höherversi-
cherung auch aus dem besonderen Steigerungsbe-
trag nach § 132 Abs. 1. Der Steigerungsbetrag ist
ein Hundertsatz der Bemessungsgrundlage.

(2) Der Hundertsatz nach Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate
bis zum 360. Monat 1,9,
vom 361. Monat an 1,5.

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmo-
naten wird in der Weise berücksichtigt, daß für
jeden restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes heranzuziehen ist; der sich ergebende
Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden.

(3) Liegt der Stichtag (§ 104 Abs. 2) vor der Voll-
endung des 50. Lebensjahres, erhöht sich der sich
nach Abs. 2 ergebende Hundertsatz für je zwölf
Monate ab dem Stichtag bis zum Monatsersten
nach Vollendung des 50. Lebensjahres um 1,9 mit
der Maßgabe, daß der so ermittelte Hundertsatz 50
nicht übersteigt (Zurechnungszuschlag). Abs. 2
zweiter Satz gilt entsprechend.

(4) Bei der Bemessung des Steigerungsbetrages
sind höchstens 540 Versicherungsmonate heranzu-
ziehen."

24. § 131 hat zu lauten:

„Kinderzuschlag

§ 131. (1) Der sich nach § 130 ergebende Hun-
dertsatz erhöht sich bei einer weiblichen Versicher-
ten für jedes lebendgeborene Kind, sofern die Ver-
sicherte im Zeitpunkt der Geburt ihren Wohnsitz
im Inland hat, unbeschadet Abs. 2 und 4, im Aus-
maß von 3 vH der Bemessungsgrundlage, wenn
mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet wer-
den, der höchsten Bemessungsgrundlage (Kinder-
zuschlag).

(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. 1
und § 130 Abs. 2 darf bei Vorliegen von weniger als
61 Versicherungsmonaten 27 nicht übersteigen.
Dieser Hundertsatz erhöht sich für jeden weiteren
Versicherungsmonat vom 61. Monat bis zum
359. Monat um 0,1.

(3) Wird ein Kind an Kindes Statt angenommen
und wird die Wahlkindschaft vor Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes begründet, so
gebührt der Kinderzuschlag der Adoptivmutter
anstelle der im Abs. 1 bezeichneten Versicherten.

(4) Bei Vorliegen von mehr als 359 Versiche-
rungsmonaten gebührt keine Erhöhung des sich
nach § 130 ergebenden Hundertsatzes."

25. § 132 hat zu lauten:

„Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur
Höherversicherung; Höherversicherungspension

§ 132. (1) Für Beiträge zur Höherversicherung,
die für Versicherungszeiten geleistet wurden oder
gemäß § 133 als geleistet gelten, ist ein besonderer
Steigerungsbetrag zur Alters(Erwerbsunfähig-
keits)pension zu gewähren.

(2) Männliche Pflichtversicherte, die das
65. Lebensjahr, und weibliche Pflichtversicherte,
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die das 60. Lebensjahr vollendet, die Wartezeit für
die Alterspension erfüllt, jedoch aus dem Grund
der Nichterfüllung der besonderen Voraussetzun-
gen des § 121 Abs. 2 keinen Anspruch auf Alters-
pension haben, erhalten für die zur Höherversiche-
rung geleisteten Beiträge auf Antrag eine Höher-
versicherungspension.

(3) Fällt während des Bezuges der Höherversi-
cherungspension die Alterspension gemäß § 121 an,
so ist anstelle der Höherversicherungspension der
besondere Steigerungsbetrag gemäß Abs. 1 im Aus-
maß der bisherigen Höherversicherungspension zu
gewähren.

(4) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages gemäß Abs. 1 sind Beiträge zur
Höherversicherung, die für vor dem 1. Jänner 1986
gelegene Versicherungszeiten geleistet wurden
oder als geleistet gelten, mit den ihrer zeitlichen
Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktoren
(§ 45) aufzuwerten. Der besondere Steigerungsbe-
trag beträgt für Beiträge zur Höherversicherung
für Versicherungszeiten aus der Zeit vor dem
1. Jänner 1986 monatlich 1 vH der Beiträge zur
Höherversicherung.

(5) Für die Bemessung der Höherversicherungs-
pension gemäß Abs. 2 sind Beiträge zur Höherver-
sicherung, die für vor dem 1. Jänner 1986 gelegene
Versicherungszeiten geleistet wurden oder als
geleistet gelten, mit den ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden Aufwertungsfaktoren (§ 45) aufzu-
werten. Der Monatsbetrag der Höherversiche-
rungspension wird in Hundertsätzen der zur
Höherversicherung geleisteten Beiträge, entspre-
chend dem Alter des Versicherten im Zeitpunkt der
Beitragsleistung, wie folgt bemessen:

(6) Für die Bemessung des besonderen Steige-
rungsbetrages und des Monatsbetrages der Höher-
versicherungspension sind Beiträge zur Höherversi-
cherung, die für nach dem 31. Dezember 1985
gelegene Versicherungszeiten geleistet wurden
oder als geleistet gelten, mit dem ihrer zeitlichen
Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor
(§ 45) aufzuwerten und mit einem Faktor zu ver-
vielfachen. Dieser Faktor ist durch Verordnung des
Bundesministers für soziale Verwaltung nach versi-
cherungsmathematischen Grundsätzen festzuset-
zen. Die Verordnung bedarf der Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrates.

(7) Der monatlich gebührende besondere Steige-
rungsbetrag und der Monatsbetrag der Höherversi-
cherungspension für nach dem 31. Dezember 1985

gelegene Versicherungszeiten ist die Summe der
nach Maßgabe des Abs. 5 berechneten Beträge für
die jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei-
stet gelten."

26. a) § 136 Abs. 1 lit. c hat zu lauten:
„c) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits-

(Alters)pension und nach deren Anfall wei-
tere Beitragszeiten der Pflichtversicherung
nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz oder dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
erworben hatte, 60 vH der Erwerbsunfähig-
keits(Alters)pension; hiebei ist das Ausmaß
der in der Erwerbsunfähigkeits(Alters)pen-
sion berücksichtigten Steigerungsbeträge
(§131 Abs. 2) um die auf diese Beitragszei-
ten entfallenden Steigerungsbeträge zu erhö-
hen, und zwar bis zum Höchstausmaß von
540 Versicherungsmonaten; ein in der
Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension allen-
falls berücksichtigter Zurechnungszuschlag
(§ 130 Abs. 3) vermindert sich entspre-
chend."

b) Im § 136 Abs. 1 ist der vorletzte und letzte
Satz durch folgenden Satz zu ersetzen:
„Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschlag, Kinderzuschüsse und Hilf-
losenzuschuß außer Ansatz zu bleiben."

27. § 137 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen.

28. § 138 erster Satz hat zu lauten:
„Die Waisenpension beträgt für jedes einfach ver-
waiste Kind 40 vH, für jedes doppelt verwaiste
Kind 60 vH der Witwen(Witwer)pension nach
§ 136 Abs. 1, auf die nach dem verstorbenen Eltern-
teil Anspruch besteht oder bestünde; die Erhöhung
des Hundertsatzes nach § 130 durch den Kinderzu-
schlag bleibt hiebei unberücksichtigt."

29. § 139 zweiter und dritter Satz haben zu lau-
ten:
„Innerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle Pen-
sionen verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei sind Wit-
wen(Witwer)pensionen gemäß § 127 Abs. 4 und
§ 136 Abs. 3 nicht zu berücksichtigen; diese dürfen
jedoch den Betrag der gekürzten Witwen(Wit-
wer)pension nach § 127 Abs. 1 nicht übersteigen
und sind innerhalb dieses Höchstausmaßes verhält-
nismäßig zu kürzen."

30. Im § 140 Abs. 4 lit. h sind der Betrag von
810 S durch den Betrag von 1 140 S und der Aus-
druck „Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwer-
tungszahl" zu ersetzen.

31. Im §143 Abs. 2 ist der Ausdruck „§§54
Abs. 3 Z 2 und 56 bis 59" durch den Ausdruck
„§§ 54 Abs. 3 Z 2, 56, 57 a, 58 und 59" zu ersetzen.
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32. Dem § 147 Abs. 1 ist folgender Satz anzufü-
gen:
„Der Ersatz für Ausgleichszulagen ist dem Versi-
cherungsträger monatlich mit einem Betrag in der
Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der im fol-
genden Monat zur Auszahlung gelangenden Aus-
gleichszulagen zu bevorschussen."

33. Im § 162 Abs. 5 sind der Betrag von 1 921 S
durch den Betrag von 2 707 S und der Ausdruck
„Richtzahl" durch den Ausdruck „Aufwertungs-
zahl" zu ersetzen.

34. a) § 204 Abs. 1 und 2 haben zu lauten:

„(1) Der Versicherungsträger hat für jedes
Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluß, der jeden-
falls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schlußbi-
lanz zum Ende des Jahres bestehen muß und einen
Geschäftsbericht zu verfassen und dem Bundesmi-
nisterium für soziale Verwaltung vorzulegen.

(2) Der Versicherungsträger hat statistische
Nachweisungen zu verfassen."

b) Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung
Abs. 3.

c) § 204 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung
hat nach Anhörung des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger Weisungen
für die Rechnungsführung, Rechnungslegung, die
Erstellung des Jahresvoranschlages sowie des Jah-
resberichtes (Abs. 1) und für die statistischen Nach-
weisungen (Abs. 2) zu erlassen."

Art ikel II

Übergangsbestimmungen

(1) Bei der Anwendung der Bestimmungen des
§ 23 Abs. 4 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
in der Fassung des Art. I Z 2 lit. b tritt an die Stelle
der Aufwertungszahl für die Zeit vor dem 1. Jän-
ner 1986 die nach den Vorschriften des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes über die
Pensionsanpassung jeweils in Geltung gestandene
Richtzahl.

(2) Wenn dies für den Versicherten günstiger ist,
sind die Bestimmungen des § 56 Abs. 1, 2 und 6 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-
sung für Fälle des Zusammentreffens eines Pen-
sionsanspruches aus der Pensionsversicherung mit
Erwerbseinkommen weiterhin anzuwenden, wenn
die Pension im Dezember 1984 geruht hat, solange
das zum Ruhen führende Erwerbseinkommen auf-
grund ein und derselben Erwerbstätigkeit weiterhin
erzielt wird.

(3) Die Bestimmungen der §§ 111, 114 Abs. 1, 2
und 3, 115, 132, 136 Abs. 1, 137 Abs. 4, 138 und
139 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 und
29 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1984
liegt.

(4) Personen, die erst auf Grund der Bestimmung
des § 111 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
in der Fassung des Art. I Z 17 Anspruch auf eine
Leistung aus der Pensionsversicherung nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erhalten, ge-
bührt diese Leistung ab 1. Jänner 1985, wenn der
Versicherungsfall und die besonderen Anspruchs-
voraussetzungen vor dem 1. Jänner 1985 eingetre-
ten sind und der Antrag bis 31. Dezember 1985
gestellt wird, sonst ab dem auf die Antragstellung
folgenden Monatsersten.

(5) Die Bestimmung des § 111 Abs. 6 des Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z 17 ist auf Versicherungsfälle, in denen der
Stichtag nach dem 31. Dezember 1984 liegt, sofern
der Versicherte nach den am 31. Dezember 1984 in
Geltung gestandenen Bestimmungen über die allge-
meinen Voraussetzungen keinen Anspruch auf eine
Leistung aus den Versicherungsfällen der dauern-
den Erwerbsunfähigkeit bzw. des Alters gehabt
hätte, mit der Maßgabe anzuwenden, daß 180 Bei-
tragsmonate, insgesamt aber, wenn der Stichtag

erworben sein müssen.

(6) Die Bestimmungen des § 116 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem-
ber 1984 in Geltung gestandenen Fassung sind nach
einer weggefallenen Pension auch auf Versiche-
rungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach
dem 31. Dezember 1984 liegt, wenn die weggefal-
lene Pension einen Grundbetrag enthalten hat;
dabei findet die Bestimmung des § 130 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Art. I Z 23 keine Anwendung; an ihre Stelle tritt
die Bestimmung des § 130 des Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetzes in der am 31. Dezember 1984 in
Geltung gestandenen Fassung.

(7) Hat ein Versicherter zur Erfüllung der Vor-
aussetzung

a) des § 121 Abs. 2 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes für den Anspruch auf
Erwerbsunfähigkeitspension aufgrund einer
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 124
Abs. 2 des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes oder
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b) des § 122 Abs. 1 lit. d des Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetzes

seinen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb an seinen
Ehegatten vor dem 1. Jänner 1985 übergeben, ver-
pachtet oder auf andere Weise zur Bewirtschaftung
überlassen, so beträgt die Wartezeit für eine für
den Ehegatten in Betracht kommende Leistung aus
dem Versicherungsfall der dauernden Erwerbsun-
fähigkeit im Sinne des § 124 Abs. 2 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes 96 Versicherungsmo-
nate, die unbeschadet der Bestimmungen des § 112
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes innerhalb
der letzten 120 Kalendermonate vor dem Stichtag
liegen müssen. Auf diese Wartezeit zählen Beitrags-
monate der Weiterversicherung zur Hälfte.

(8) Hat ein Versicherter zur Erfüllung der Vor-
aussetzung des § 121 Abs. 2 des Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetzes für den Anspruch auf eine
Alterspension oder für den Anspruch auf eine
Erwerbsunfähigkeitspension auf Grund einer
Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 124 Abs. 1 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes seinen
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb an seinen Ehe-
gatten vor dem 1. Juli 1984 übergeben, verpachtet
oder auf andere Weise zur Bewirtschaftung über-
lassen, so beträgt die Wartezeit für eine für den
Ehegatten in Betracht kommende Leistung aus dem
Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähig-
keit (§ 124 des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes) 96 Versicherungsmonate, die unbeschadet der
Bestimmungen des § 112 des Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetzes innerhalb der letzten 120 Kalen-
dermonate vor dem Stichtag liegen müssen. Auf
diese Wartezeit zählen Beitragsmonate der Weiter-
versicherung zur Hälfte.

(9) Die Bestimmungen der §§ 130 und 131 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung
des Art. I Z 23 und 24 sind nur auf Versicherungs-
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 1984 liegt; bei Leistungen aus dem
Versicherungsfall des Todes ist die Bestimmung des
§ 130 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes in der Fassung des Art. I Z 23 auf Hinterbliebe-
nenpensionen anzuwenden, für die der Stichtag
nach dem 31. Dezember 1984 liegt, sofern diese
von einer Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension
bemessen werden, deren Stichtag ebenfalls nach
dem 31. Dezember 1984 liegt. Bei der Ermittlung
des Ausmaßes von Hinterbliebenenpensionen, bei
denen der Stichtag zwar nach dem 31. Dezem-
ber 1984 liegt, die sich jedoch von einer Erwerbs-
unfähigkeits(Alters)pension ableiten, deren Stichtag
vor dem 1. Jänner 1985 liegt, findet die Bestim-
mung des § 130 Abs. 3 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 23 keine
Anwendung; an ihre Stelle treten die Bestimmun-
gen der §§ 130 und 136 Abs. 1 letzter Satz des Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen Fas-
sung.

(10) Abweichend von Abs. 9 bleibt, wenn dies für
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmung des
§ 130 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in
der am 31. Dezember 1984 in Geltung gestandenen
Fassung für Versicherungsfälle, deren Stichtag in
den Kalenderjahren 1985 bzw. 1986 liegt, mit der
Maßgabe weiterhin anwendbar, daß ein Grundbe-
tragszuschlag nicht gewährt wird und im Falle des
§130 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes an
die Stelle des Grundbetrages von 30 vH der Bemes-
sungsgrundlage, wenn der Stichtag im Kalender-
jahr 1985 liegt, ein Grundbetrag von 22 vH bzw.
wenn der Stichtag im Kalenderjahr 1986 liegt ein
Grundbetrag von 14 vH der Bemessungsgrundlage
tritt. Hiebei gelten die §§ 114 Abs. 3 und 115 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1984 geltenden Fassung.

(11) Für Versicherungsfälle mit Stichtag 1. Jän-
ner, 1. Februar, 1. März oder 1. April 1985 sind
anstelle der am 1. Jänner 1985 in Kraft tretenden
Bestimmungen über die Leistungen der Pensions-
versicherung die am 31. Dezember 1984 in Geltung
gestandenen Bestimmungen weiterhin anzuwen-
den, wenn es für den Versicherten günstiger ist.

(12) Die Bestimmung des § 111 Abs. 3 Z 1 lit. b
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fas-
sung des Art. I Z 17 ist hinsichtlich des Höchstaus-
maßes der Versicherungsmonate mit der Maßgabe
anzuwenden, daß dieses Höchstausmaß bei Versi-
cherungsfällen, wenn der Stichtag

beträgt.

(13) Die Bestimmung des § 111 Abs. 4 Z 1 zwei-
ter Halbsatz des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes in der Fassung des Art. I Z 17 ist hinsichtlich
des Höchstausmaßes der Kalendermonate mit der
Maßgabe anzuwenden, daß dieses Höchstausmaß
bei Versicherungsfällen, wenn der Stichtag

beträgt.

(14) Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern
hat im Geschäftsjahr 1985 aus Mitteln der Unfall-



201. Stück — Ausgegeben am 7. Dezember 1984 — Nr. 487 2415

Versicherung 60 Millionen Schilling an die von die-
ser Anstalt geführte Pensionsversicherung zu über-
weisen. Die Überweisungen sind in monatlich
gleich hohen Teilbeträgen vorzunehmen.

Art ike l III
Das Bundesgesetz vom 14. Juli 1960,

BGBl. Nr. 166, über eine Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 5/1962, BGBl.
Nr. 295/1964, BGBl. Nr. 52/1967 und BGBl.
Nr. 159/1968 wird abgeändert wie folgt:

Der erste Satz des § 3 hat zu lauten:
„Die Abgabe beträgt 150 vH,
ab 1. Jänner 1962 175 vH,
ab 1. Jänner 1963 200 vH,
ab 1. Jänner 1965 225 vH,
ab 1. Jänner 1967 245 vH,
ab 1. Jänner 1968 345 vH und
ab 1. Jänner 1985 400vH
der Bemessungsgrundlage nach § 2."

Artikel IV

Schlußbestimmungen

(1) Im Art. II Abs. 9 der 4. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 284/1981,
hat der erste Satz zu lauten:
„Der unter Anwendung der im Abs. 8 bezeichneten
Bestimmungen zu bemessende Betrag einer "Wit-
werpension gemäß § 127 des Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 9
gebührt unter Bedachtnahme auf § 46 des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes ab 1. Juni 1981 zu
einem Drittel, ab 1. Jänner 1989 zu zwei Drittel
und ab 1. Jänner 1995 in voller Höhe."

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 26
Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
beträgt das Ausmaß des aus Mitteln der Pensions-
versicherung zur Krankenversicherung der Pensio-
nisten zu leistenden Beitrages
für das Jahr 1985 10,0 vH,
für das Jahr 1986 10,3 vH.

(3) Art. IV Abs. 3 der 7. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 592/1983,
wird aufgehoben.

Artikel V

Inkrafttreten
Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der Bestim-

mungen des Art. I Z 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 25,
30 und 33 mit 1. Jänner 1986, hinsichtlich aller
übrigen Bestimmungen mit 1. Jänner 1985 in Kraft.

Artikel VI

Vollziehung
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

betraut:
a) hinsichtlich der Bestimmung des Art. III der

Bundesminister für Finanzen;
b) hinsichtlich der Bestimmung des § 31 Abs. 4

des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z 8 der Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen;

c) hinsichtlich der Bestimmung des § 131 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Art. I Z 24 der Bundesminister
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Familie, Jugend und
Konsumentenschutz;

d) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für soziale Verwaltung.

Kirchschläger

Sinowatz

4 8 7 . Bundesgesetz vom 27. November 1984,
mit dem das Bundesgesetz über die Sozialversi-
cherung freiberuflich selbständig Erwerbstäti-
ger geändert wird (4. Novelle zum Freiberufli-

chen Sozialversicherungsgesetz — FSVG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz über die Sozialversicherung
freiberuflich selbständig Erwerbstätiger, BGBl-
Nr. 624/1978, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 533/1979, BGBl. Nr. 588/1980 und
BGBl. Nr. 591/1981 wird geändert wie folgt:

§ 8 hat zu lauten:

„Beiträge in der Pensionsversicherung

§ 8. Als Beitrag zur Pensionsversicherung haben
für die Dauer der Versicherung die Pflichtversi-
cherten 20,5 vH der Beitragsgrundlage, die Weiter-
versicherten 20 vH der Beitragsgrundlage zu lei-
sten."

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(1) Personen, die am 31. Dezember 1984 der
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung
gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die Sozialversi-
cherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger
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unterliegen, obgleich sie die Voraussetzungen des
§ 16 2 1 des Bundesgesetzes über die Sozialversi-
cherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger
erfüllt hatten, sind auf Antrag von dieser Pflichtver-
sicherung zu befreien, wenn der Antrag bis
31. Dezember 1985 bei der Sozialversicherungsan-
stalt der gewerblichen Wirtschaft gestellt wird. Die
Befreiung gilt rückwirkend ab 1. Jänner 1979.

(2) Den von der Pflichtversicherung nach Abs. 1
befreiten Personen sind die von ihnen für Zeit-
räume nach ihrer Befreiung zur Pflichtversicherung
in der Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversi-
cherung entrichteten Beiträge aufgewertet zu
erstatten. Die Aufwertung ist mit den Aufwertungs-
faktoren (§ 47 des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes) vorzunehmen, die im Jahre 1985 für
die Jahre festgesetzt sind, in denen die Beiträge ent-
richtet wurden. Mit der Erstattung der Beiträge
verlieren die zurückgelegten Versicherungszeiten
jegliche Wirksamkeit. Die Erstattung von Beiträgen
ist ausgeschlossen, wenn aus der Versicherung vor
der Geltendmachung der Erstattung eine Leistung
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung
gewährt worden ist und diese Beiträge auf Bestand
bzw. Umfang dieses Leistungsanspruches von Ein-
fluß waren.

A r t i k e l III

Inkrafttreten

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 in
Kraft.

A r t i k e l IV

Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

4 8 8 . Bundesgesetz vom 27. November 1984,
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz geändert wird
(14. Novelle zum Beamten-Kranken- und

Unfallversicherungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

A r t i k e l I

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, BGBl.
Nr. 24/1969, BGBl. Nr. 388/1970, BGBl. Nr. 35/
1973, BGBl. Nr. 780/1974, BGBl. Nr. 707/1976,
BGBl. Nr. 648/1977, BGBl. Nr. 124/1978, BGBl.
Nr. 280/1978, BGBl. Nr. 685/1978, BGBl.
Nr. 534/1979, BGBl. Nr. 589/1980, BGBl.
Nr. 285/1981, BGBl. Nr. 592/1981, BGBl. Nr. 78/
1983 und BGBl. Nr. 593/1983 wird geändert wie
folgt:

1. Im § 64 Abs. 3 erster Satz ist der Betrag von
18 S durch den Betrag von 21 S zu ersetzen.

2. § 64 Abs. 3 zweiter Satz hat zu lauten:

„An die Stelle des Betrages von 21 S tritt ab 1. Jän-
ner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf
§ 108 i des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes) vervielfachte Betrag."

A r t i k e l II

Wirksamkeitsbeginn

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1986 in
Kraft.

A r t i k e l III

Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut.

Kirchschläger

Sinowatz


